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Im Sinne einer einfacheren Lesbarkeit verzichten wir darauf, stets männliche und weibli-

che Schriftformen zu verwenden. Selbstverständlich sind immer gleichzeitig und chan-

cengleich Frauen und Männer angesprochen. 

 

Der Endbericht sowie die Entwurfsvorlagen unterliegen dem Urheberrecht (§ 2 Absatz 2 

sowie § 31 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutze der Urheberrechte). Soweit mit dem Auf-

traggeber nichts anderes vereinbart wurde, sind Vervielfältigungen, Weitergabe oder 

Veröffentlichung (auch auszugsweise) nur nach vorheriger Genehmigung und unter An-

gabe der Quelle erlaubt. 
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1 Ausgangssituation und Zielsetzung der Untersuchung 

Seit längerem besteht der Wunsch nach einem Lebensmittelmarkt als Nahversorger im Stadtteil 

Gellendorf. Vor diesem Hintergrund hat die EWG Rheine das Büro Junker + Kruse mit einer 

gutachterlichen Untersuchung beauftragt, die im Oktober 2015 vorgelegt wurde. Im Rahmen 

dieser Untersuchung wurden vier Standorte als mögliche Entwicklungsfläche und verschiedene 

Vorhabenvarianten (Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters und Verlagerung inkl. Erwei-

terung eines Netto-Lebensmitteldiscounters) geprüft. Im Ergebnis wurde gutachterlicherseits ei-

ne maximale Gesamtverkaufsfläche für einen Lebensmittelvollsortimenter von 1.000 m² und ei-

nen Netto-Lebensmitteldiscounter von 1.200 m² empfohlen. Gleichzeitig wurde aufgezeigt, dass 

lediglich ein Standort zu einer Verbesserung der wohnortnahen Versorgungsfunktion der Stadt 

Rheine beiträgt und für die Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelmarktes geeignet ist. 

Für einen weiteren Standort trifft dies größtenteils zu, während die beiden anderen Standorte 

für die Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelmarktes nicht geeignet sind. 

Zwischenzeitlich haben sich die Planungen der Stadt Rheine konkretisiert. Die Standortwahl ist 

auf den Bereich Elter Straße / Schlehdornweg gefallen. Hierfür erfolgen gegenwärtig die Auf-

stellung eines angebotsbezogenen Bebauungsplans Nr. 337 „Elter Straße / Schlehdornweg“ so-

wie die 34. Änderung des Flächennutzungsplans. Der Entwurf des Bebauungsplans sieht neben 

der Ausweisung von WA-Flächen auch – auf Basis der Aussagen der o.g. gutachterlichen Stel-

lungnahme – ein Sondergebiet für einen großflächigen Lebensmittelmarkt mit 1.000 m² Ge-

samtverkaufsfläche sowie ergänzenden kleinteiligen Einzelhandelsbesatz bis max. 250 m² Ge-

samtverkaufsfläche vor.  

Als Ergebnis der landesplanerischen Anfrage zur 34. Änderung des Flächennutzungsplans der 

Stadt Rheine bei der Bezirksregierung Münster ist eine Überarbeitung der Stellungnahme aus 

dem Jahr 2015 in Form einer Neuerarbeitung einer städtebaulichen Wirkungsanalyse erforder-

lich. Gründe hierfür sind geänderte Ausgangsbedingungen. Die Verlagerung des Netto-Marktes 

von der Elter Straße an den Vorhabenstandort ist nicht mehr aktuell. Gegenwärtig ist dennoch 

kein konkreter Betreiber bekannt, so dass als Maßstab für die Umsatzprognose des Vorhabens 

die maximal zu erzielenden Flächenproduktivitäten der jeweiligen Marktführer im Lebensmittel-

bereich sein müssen, sofern eine realistische Chance besteht, dass diese auch als Anbieter für 

diesen Standort in Frage kommen. Da die Festsetzungen des Bebauungsplans die Ansiedlung ei-

nes Lebensmittelmarktes ohne Konkretisierung – Lebensmitteldiscounter oder -vollsortimenter – 

vorsehen, müssen jeweils beide Varianten i.S. eines realitätsnahen Worst Case-Ansatzes in die 

Untersuchung eingestellt werden. Auch müssen die nachfrage- und angebotsseitigen Rahmen-

bedingungen auf eine aktuelle Datenbasis gestellt werden.  

Ergänzend hierzu soll auch die Kompatibilität mit den landesplanerischen Zielvorgaben des LEP 

NRW (insbesondere Ausnahmeregelung 6.5-2) erneut analysiert und bewertet werden.  

Der Fokus der Betrachtungen richtet sich somit auf die Fragestellung, ob durch das Planvorha-

ben relevante absatzwirtschaftliche Auswirkungen (Veränderungen der Kaufkraftströme) ausge-
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löst werden, die negative städtebauliche Folgewirkungen in zentralen Versorgungsbereichen o-

der der wohnortnahen Versorgungssituation nach sich ziehen könnten. 

Folgende Fragestellungen stehen im Mittelpunkt des Untersuchungsinteresses:  

 Welchen Umsatz wird das Planvorhaben je nach Variante – Lebensmitteldiscounter oder  

-vollsortimenter – voraussichtlich generieren? 

 Wie ist der avisierte Standortbereich unter städtebaulichen Gesichtspunkten einzuordnen?  

 Wie stellt sich die lokale und regionale Nachfragesituation dar? (u.a. rechnerische Ermittlung 

der sortimentsspezifischen Kaufkraftabschöpfung) 

 Wie stellt sich die (derzeitige und zukünftige absehbare) untersuchungsrelevante Versor-

gungs- und Konkurrenzsituation im Untersuchungsraum dar? 

 Wie stellen sich die Bedeutung und Stabilität der (untersuchungsrelevanten) Angebotsstand-

orte (v. a. zentrale Versorgungsbereiche) im Einzugsgebiet des Vorhabens dar? 

 Welche jeweiligen absatzwirtschaftlichen und daraus resultierenden städtebaulichen Folge-

wirkungen wären mit der Realisierung des Planvorhabens je nach Variante – Lebensmittel-

discounter oder -vollsortimenter – verbunden? (Ermittlung von potenziellen Umsatzumver-

teilungen und möglichen städtebaulichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche 

und die wohnortnahen Versorgungsstrukturen im Untersuchungsraum) 

 Ist eine Kompatibilität des Vorhabens je nach Variante mit den Zielen und Grundsätzen des 

LEP NRW gegeben? 
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2 Methodische Vorgehensweise 

Zunächst erfolgt in Kapitel 3 eine Beschreibung des konkreten Planvorhabens, auf dessen Basis 

die Eingangsparameter der städtebaulichen Verträglichkeitsanalyse definiert werden. Dabei han-

delt es sich insbesondere um die Abgrenzung des Untersuchungsraumes sowie die Darstellung 

der untersuchungsrelevanten Marktsituation innerhalb dieses Gebietes, die in Kapitel 4 erörtert 

werden. In Kapitel 5 werden die mit Hilfe eines Gravitationsmodells ermittelten möglichen mo-

netären und prozentualen Umverteilungen dargestellt und hinsichtlich eines möglichen Um-

schlagens in städtebauliche Folgewirkungen bewertet. Anschließend erfolgt in Kapitel 6 die 

Überprüfung der Kompatibilität des Vorhabens mit den Zielen und Grundsätzen des Landesent-

wicklungsplans Nordrhein-Westfalen 2017
1

. Kapitel 7 bildet schließlich das Fazit der Untersu-

chung mit der Bewertung und Einordnung des Planvorhabens. 

Angebotsseitige Datenbasis 

Insbesondere mit Blick auf die Rechtsprechung zum Thema Einzelhandelssteuerung im Rahmen 

der Bauleitplanung ist bei der Angebotsanalyse eine dezidierte, sortimentsspezifische und auf 

den Untersuchungsgegenstand ausgerichtete Bestandserfassung erforderlich. In diesem Zusam-

menhang konnte für die Stadt Rheine auf Erhebungsdaten aus der Erarbeitung des Master-

plans Einzelhandel zurückgegriffen werden. Im Rahmen dieser im Jahr 2011 durchgeführten Er-

hebung erfolgte eine flächendeckende Begehung des Rheiner Stadtgebiets mit gleichzeitiger Er-

fassung und Kartierung aller Ladengeschäfte des Einzelhandels. Hierbei wurden die jeweils ge-

führten Sortimentsgruppen und dazugehörigen Verkaufsflächen der einzelnen Anbieter unter 

Zuhilfenahme lasergestützter Flächenerfassungsgeräte (soweit zugelassen) differenziert erho-

ben
2

.  

Im Rahmen der Erarbeitung des Nahversorgungskonzeptes im Jahr 2015 wurden dem Gutach-

ter signifikante Veränderungen in der untersuchungsrelevanten Warengruppe Nahrungs- und 

Genussmittel durch Zuarbeit der Stadt Rheine mitgeteilt und in das vorhandene Datengerüst 

eingepflegt (Stand: 2015/01). 

Für die vorliegende Untersuchung wurden diese Bestandsdaten für die untersuchungsrelevante 

Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel im April 2018 durch den Gutachter auf Basis einer 

Erhebung aktualisiert, so dass vor allem auch die strukturrelevanten Entwicklungen nach der 

Erarbeitung des Masterplans bzw. des Nahversorgungskonzeptes berücksichtigt wurden.  

Für das untersuchungsrelevante Angebot liegen somit differenzierte Daten aller im potenziellen 

räumlichen Auswirkungsbereich des Vorhabens liegenden untersuchungsrelevanten Anbieter 

hinsichtlich der jeweils geführten Sortimentsgruppen und Verkaufsflächen sowie eine räumliche 

Zuordnung der Betriebe nach der räumlichen Lage vor. Weiterführende Erläuterungen hinsicht-

                                                

1

  Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten am 08. Februar 2017 

2

  Um eine sortimentsgenaue Differenzierung der Verkaufsflächen gewährleisten zu können, wurden alle geführten 

Sortimentsgruppen (d.h. neben dem Hauptsortiment auch ggf. vorhandene Rand- bzw. Nebensortimente) diffe-

renziert erfasst und die jeweils dazugehörigen Verkaufsflächen ermittelt. 
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lich der Definition von Sortimenten, Warengruppen, Lagekriterien und dem Begriff der Ver-

kaufsfläche sind dem Nahversorgungskonzept für die Stadt Rheine zu entnehmen. 

Bei der Ermittlung der aktuellen Umsatzzahlen werden nicht nur die zu Grunde liegenden Ver-

kaufsflächen sowie bundesdurchschnittliche Umsatzkennwerte angesetzt, sondern auch die kon-

krete Situation vor Ort mit berücksichtigt. Dazu zählen insbesondere die unterschiedlichen Flä-

chenproduktivitäten der Vertriebsformen, die spezifischen Kennwerte einzelner Anbieter sowie 

die Berücksichtigung der räumlich detaillierten Angebotsstrukturen in Rheine. 

Nachfrageseitige Datenbasis 

Im Rahmen der Grundlagenermittlung stellt die Nachfrageseite einen weiteren wichtigen Bau-

stein dar. Dabei zählt die modellgestützte Schätzung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft in-

nerhalb von Einzelhandelsgutachten und -analysen zu den Arbeitsschritten, die methodisch nur 

unzureichend abgesichert sind. Da sowohl in der amtlichen Statistik als auch in sonstigen statisti-

schen Quellen keine Daten und Angaben über Einkommen und Kaufkraftpotenzial zur Verfü-

gung stehen, muss der Wert der vorhandenen, einzelhandelsrelevanten Kaufkraft durch Regio-

nalisierung entsprechender Daten des privaten Verbrauchs aus der volkswirtschaftlichen  

Gesamtrechnung induziert werden. 

In diesem Zusammenhang wird in der Praxis u.a. auf Werte der IfH Retail Consultants, Köln zu-

rückgegriffen. Diese sogenannten einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffern, die jährlich 

aktualisiert veröffentlicht werden, vermitteln das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial einer 

räumlichen Teileinheit (Kommune) im Verhältnis zu dem des gesamten Bundesgebietes. Liegt 

der errechnete Wert unter dem Wert 100 (Bundesdurchschnitt), so ist die Region durch ein um 

den entsprechenden Prozentsatz niedrigeres einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau im Ver-

gleich zum Bundesdurchschnitt gekennzeichnet. Überschreitet der lokalspezifische Wert den In-

dexwert 100, liegt entsprechend ein vergleichsweise höheres einzelhandelsrelevantes Kaufkraft-

niveau vor. 

Berechnung möglicher absatzwirtschaftlicher Auswirkungen 

Zentraler Bestandteil dieser Untersuchung ist es, die sich durch eine mögliche Umverteilung der 

Umsätze (bedingt durch sich ändernde Kaufkraftströme) ergebenden Wirkungsgrade möglicher 

absatzwirtschaftlicher Auswirkungen des Planvorhabens auf die zentralen Versorgungsbereiche 

und die (wohnortnahen) Grundversorgungsstrukturen im projektrelevanten Auswirkungsbereich 

zu untersuchen. Zur Prognose der von Einzelhandelsvorhaben ausgehenden absatzwirtschaftli-

chen und städtebaulichen Wirkungen hat sich in der Einzelhandelsforschung und -begutachtung 

der Gravitationsansatz bewährt. Das ursprünglich von Huff konzipierte Gravitationsmodell
3

 

kann nach Ansicht der Gutachter allerdings nur für eine erste Einschätzung dienen. Daher wer-

                                                

3

  Vgl. Huff, David L.: Defining and estimating a trading area; Journal of Marketing; Vol. 28, 1964. Heinritz, G.: Die 

Analyse von Standorten und Einzugsbereichen. Passau 1999. Kemming: Raumwirtschaftstheoretische Gravitati-

onsmodelle - Eine Untersuchung ihrer analytischen Grundlagen. Berlin, 1980. Löffler, G.: Konzeptionelle Grundla-

gen der chronologischen Betrachtungsweise in deterministischen Modellansätzen. Bremen, 1987.  
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den in dem hier angewendeten Gravitationsmodell vertiefend Kennwerte und Parameter sowohl 

zur sortimentsspezifischen als auch standortspezifischen Attraktivität, unter Berücksichtigung 

vorhandener Kaufkraftabschöpfungen, rechnerisch eingestellt, was eine unabdingbare Voraus-

setzung für die Validität der Ergebnisse dieser Modellrechnung darstellt. Unter Anwendung die-

ses differenzierten Gravitationsmodells, in das die für den Untersuchungsraum relevanten 

Kennwerte einfließen, werden die potenziell durch die unterschiedlichen Vorhabenvarianten in-

duzierten monetären und prozentualen Umsatzumverteilungen ermittelt. 

Zum Grundverständnis des Gravitationsmodells ist prinzipiell Folgendes anzumerken: 

 Für die untersuchten Standorte werden die Einzelhandelskennziffern der relevanten Haupt-

warengruppen ermittelt bzw. liegen vor (Verkaufsfläche, Umsatz, Zentralitätsfaktor und 

Standortqualitätsgewichtung im Sinne von Gesamtattraktivität). Des Weiteren werden die 

räumlichen Widerstände zwischen den jeweiligen Nachfrage- und Angebotsstandorten zu 

Grunde gelegt. 

 Mit dem potenziellen „Marktzutritt“ des Vorhabens verändert sich das raumwirtschaftliche 

Standortgefüge, da Umsatz und Widerstände von Nachfrage- und Angebotsstandorten zu-

einander eine relative Veränderung erfahren.  

 Die Berechnung der Umsatzumverteilung erfolgt anhand verschiedener Varianten, die je-

weils unterschiedliche Grundannahmen als Gegenstand haben. Mit der daraus resultierenden 

Bestimmung von „Auswirkungskorridoren“ wird der einschlägigen Rechtsprechung Rech-

nung getragen. 

 

Eingangswerte des Gravitationsmodells sind: 

 die vorhandenen untersuchungsrelevanten Verkaufsflächenangebote nach Sortiments-

gruppen, Anbietern und Standorten, 

 die Flächenproduktivitäten (Euro / m²) nach Sortimentsgruppen und Anbietern / Standor-

ten und der daraus resultierende sortimentsgruppenspezifische und summierte Umsatz der 

Anbieter / Standorte, 

 die Widerstände (Raumdistanzen) zwischen den Standorten, die jeweils aus der Abhängig-

keit der Sortimentsgruppen und der Gesamtattraktivität der Anbieter / Standorte und ihrer 

jeweiligen Marktgebiete resultieren, 

 der zu erwartende Umsatz des jeweiligen geplanten Vorhabens und 

 die einzelhandelsrelevante Kaufkraft im Einzugsgebiet für die projektrelevanten Sortiments-

gruppen. 

Die für eine Wirkungsanalyse notwendigen, konkreten einzelhandelsbezogenen Flächenanga-

ben, Umsätze und Sortimentsstrukturen sind in allen Schritten detailliert in die Analyse einge-

stellt. Die ermittelten potenziellen Umverteilungsquoten stellen eine wesentliche Beurteilungs-

grundlage dar. 
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Prognose möglicher städtebaulicher (Folge-)Wirkungen 

Grundsätzlich ist jedoch anzunehmen, dass das umschriebene Modell und seine Ergebnisse nur 

eine erste Einschätzung möglicher Auswirkungen erlauben. Die Ermittlung der monetären bzw. 

prozentualen Höhe der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen ist bei der abschließenden Beurtei-

lung städtebaulich und versorgungsstrukturell negativer Implikationen allein nicht ausreichend. 

Auch ist die 10%-Marke der Umsatzumverteilung in diesem Zusammenhang nicht als „Demar-

kationslinie“ zu sehen, sondern es sind die konkreten Angebotsstrukturen und Rahmenbedin-

gungen zu berücksichtigen.  

Als weiterer – zwingend erforderlicher – Schritt bei der Beurteilung der Auswirkungen potenziel-

ler Vorhaben werden daher abschließend für diejenigen Versorgungsstandorte im Untersu-

chungsgebiet, die gewisse Schwellenwerte überschreiten, die abstrakten Ergebnisse der Berech-

nungen durch weitergehende Analysen im Hinblick auf mögliche schädliche Auswirkungen qua-

lifiziert. Dabei fließen vor allem auch die individuellen städtebaulichen Gegebenheiten und Aus-

gangsbedingungen der potenziell betroffenen zentralen Versorgungsbereiche und Versorgungs-

strukturen und die wirtschaftliche Stabilität und Potenz der relevanten Anbieter in die Betrach-

tungen ein.  

Neben der Ermittlung von quantitativen Grundlagen ist demnach auch eine städtebauliche 

Analyse mit einer Bewertung der städtebaulichen Situation der perspektivisch betroffenen An-

gebotsstandorte im Untersuchungsraum unter qualitativen Aspekten bezogen auf den öffentli-

chen wie auf den privaten Raum notwendig. Mit dem kommunalen Einzelhandelskonzept der 

Stadt Rheine existiert diesbezüglich eine konkrete Leitlinie zur räumlichen Einzelhandelsentwick-

lung in Rheine, die detaillierte Aussagen zu Entwicklungszielen für einzelne Standorte im Stadt-

gebiet sowie städtebauliche Einschätzungen der betreffenden Standorte enthält und auf die im 

Rahmen dieser Untersuchung zurückgegriffen werden kann. 

Überschritten ist eine städtebauliche Relevanzschwelle erst dann, wenn ein Umschlagen von rein 

wirtschaftlichen zu städtebaulichen Auswirkungen stattzufinden droht. Eine städtebaulich rele-

vante Umsatzumverteilung liegt z. B. dann vor, wenn durch Geschäftsaufgaben die Versor-

gung der Bevölkerung nicht mehr gewährleistet ist
4

 bzw. Ladenleerstände zu einer Verminde-

rung der Vielfalt und Dichte des Warenangebotes sowie zu abnehmender Frequenz, zu Ni-

veauabsenkung und damit zu einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des jeweils be-

troffenen zentralen Versorgungsbereichs führt.
5

 

Ein einschlägiges Urteil des Bundesverwaltungsgerichts interpretiert den in diesem Zusammen-

hang verwendeten Begriff der „Funktionsstörung“ eines zentralen Versorgungsbereichs als 

Herbeiführung eines Zustandes der Unausgewogenheit, der zur Folge hat, dass der Versor-

                                                

4

  vgl. Fickert/Fieseler, BauNVO, 10. Auflage (2002), § 11 Rn. 21.1 m.w.N. 

5

  vgl. u. a. Janning, Der Ausschluss des zentrenschädigenden Einzelhandels im unbeplanten Innenbereich, BauR 

2005, 1723, 1725 
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gungsbereich seinen Versorgungsauftrag generell oder hinsichtlich einzelner Branchen nicht 

mehr in substanzieller Weise wahrnehmen kann.
6

  

Als Ergebnis werden die Vorhabenvarianten insbesondere im Hinblick auf ihr Beeinträchtigungs-

potenzial bewertet. 

                                                

6

  BverwG 4 C 7.07 vom 11. Oktober 2007 
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3 Beschreibung des Planvorhabens 

Der Vorhabenstandort liegt im nördlichen Teil des Stadtteils Gellendorf westlich der Elter Straße 

(s. Karte 1). Aktuell wird die Fläche landwirtschaftlich genutzt. Südlich und östlich des Standorts 

grenzen die nördlichen Wohnsiedlungsbereiche des Stadtteils Gellendorf an. Westlich des 

Standorts liegen die Alte Ems und Freiflächen rund um das östliche Emsufer. Zwischen dem 

Standort und den nördlich angrenzenden Siedlungsbereichen von Südesch verläuft eine in Ost-

West-Richtung verlaufende Bahntrasse. Eine Unterführung besteht an der Elter Straße. Auf-

grund der unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung ist der Standort als städtebaulich inte-

griert einzustufen. Zudem weist der Standort innerhalb des Stadtbereichs Südesch / Eschendorf-

Süd / Gellendorf eine vergleichsweise zentrale Lage auf und ist über die Elter Straße gut zu er-

reichen. Eine Anbindung an die Stadtbuslinie C6 besteht über die Haltestelle Sandhövelstraße. 

Der nächstgelegene Lebensmittelmarkt ist der Lebensmitteldiscounter Netto an der Elter Straße 

in etwa 1 km Entfernung (nördlich). Gemäß Regionalplan Münsterland liegt der Standort im All-

gemeinen Siedlungsbereich (ASB)
7

. 

Karte 1:  Lage des geplanten Standortes 

 

Quelle: eigene Darstellung, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende lizensiert gemäß CC BY-SA 

                                                

7

  Regionalplan Münsterland, aufgestellt am 16.12.2013 und bekannt gemacht am 27.6.2014 
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Beschreibung des Planvorhabens 

Geplant ist die Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelmarktes. Ein konkreter Betreiber o-

der eine Betriebsform (Discounter oder Vollsortimenter) stehen bislang nicht abschließend fest. 

Der gutachterlichen Untersuchung werden daher hinsichtlich der Betriebsform (Vollsortimenter 

bzw. Discounter) und unter Berücksichtigung der Größenordnungen der gutachterlichen Unter-

suchung aus dem Jahr 2015 folgende Vorhabenvarianten zu Grunde gelegt: 

 Neuansiedlung eines Lebensmitteldiscounters mit 1.200 m² Verkaufsfläche 

 Neuansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters mit 1.200 m² Verkaufsfläche 

Es ist davon auszugehen, dass von der Gesamtverkaufsfläche des Planvorhabens rund 80 %, 

d.h. rund 1.000 m² Verkaufsfläche, auf das Kernsortiment Nahrungs- und Genussmittel entfal-

len werden. Das übrige Angebot von Lebensmittelmärkten umfasst typischerweise Randsorti-

mente aus den Bereichen Gesundheit und Körperpflege und Haushaltswaren sowie weitere 

Non-Food-Artikel (z. B. Schreibwaren / Aktionswaren). In nennenswertem Umfang sollen dem-

nach Waren der Hauptwarengruppe Nahrungs- und Genussmittel angeboten werden, die 

dementsprechend als untersuchungsrelevante Warengruppe definiert wird. Für andere zen-

trenrelevante Sortimente sind lediglich Randsortimentsangebote vorgesehen. Aufgrund des ge-

ringen geplanten Umfangs ergibt sich für solche (nicht untersuchungsrelevante) Warengruppen 

nur eine deutlich nachgeordnete absatzwirtschaftliche Bedeutung. Entsprechend werden diese 

vergleichsweise geringen Umsatzvolumina in den folgenden Berechnungen zu möglichen Um-

satzumverteilungen nicht berücksichtigt, da hier ein Umschlagen in städtebauliche Auswirkun-

gen – im Sinne von Funktionsverlusten zentraler Versorgungsbereiche bzw. der wohnortnahen 

Versorgung – nicht zu erwarten ist. 

Umsatzprognose des Planvorhabens 

Zur absatzwirtschaftlichen Bewertung des Vorhabens bzw. möglicher städtebaulicher Folgewir-

kungen im Untersuchungsraum ist es notwendig, das mögliche Umsatzvolumen für die untersu-

chungsrelevante Warengruppe zu bestimmen. Die gängige Rechtsprechung
8

 verlangt das Auf-

zeigen der maximal möglichen absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen eines 

Vorhabens (realitätsnahes „Worst Case-Szenario“). Diesem Anspruch ist bereits im Rahmen der 

Umsatzermittlung eines Vorhabens durch die Berücksichtigung maximaler Flächenproduktivitä-

ten Rechnung zu tragen, um die Ermittlung maximaler Umsatzumverteilungen – als ökonomi-

sche Grundlage für die Abschätzung der maximal zu erwartenden städtebaulichen und versor-

gungsstrukturellen Auswirkungen – zu ermöglichen. 

Da mittels bauleitplanerischer Maßnahmen lediglich Sortimente und Verkaufsflächen gesteuert 

werden können, verbietet sich im Rahmen einer Verträglichkeitsanalyse grundsätzlich eine be-

treiberscharfe Betrachtung und Bewertung. Gleichwohl sind den gutachterlichen Berechnungen 

und Bewertungen jeweils maximale, jedoch realistische Rahmendaten eines Vorhabens zugrun-

                                                

8

 vgl. u. a. das sog. Preußen-Park-Urteil des OVG Münster: OVG NRW Az.: 7a D 60/99.NE vom 07. Dez. 2000, S. 

53 ff. 
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de zu legen. Das ist insbesondere auch dann der Fall, wenn der künftige Betreiber bekannt ist. 

Somit ist es – ebenfalls im Sinne der rechtlich geforderten „realitätsnahen Betrachtung des 

Worst Case-Ansatzes“ (Urteil des OVG NRW vom 02.Oktober 2013 – 7 D 18/13.NE) – uner-

lässlich, zumindest bei den anzunehmenden warengruppenspezifischen Verkaufsflächen- und 

Umsatzanteilen (soweit vorhanden) auf Angaben des bekannten Betreibers zurückzugreifen, um 

die zu prognostizierenden Auswirkungen in einer Warengruppe weder zu unter- noch zu über-

schätzen. Maßstab müssen dabei die maximal zu erzielenden Flächenproduktivitäten der jeweili-

gen Marktführer sein. 

Mit Blick auf die Flächenproduktivitäten des Vorhabens ist zudem zu berücksichtigen, dass das 

einzelhandelsrelevante Pro-Kopf-Kaufkraftvolumen leicht unterdurchschnittlich ausfällt (Stadt 

Rheine: 95,2), was sich wiederum auf die erzielbaren Flächenproduktivitäten mindernd auswirkt. 

Die hierzu vorliegenden Quellen weisen für Lebensmittelvollsortimenter
9

 eine durchschnittli-

che Flächenproduktivität mit einem Spektrum zwischen 3.800 Euro je m² bis zu 4.500
10

 Euro je 

m² Verkaufsfläche aus. In der Gesamtschau erscheint – unter Berücksichtigung der spezifischen 

örtlichen Gegebenheiten – für einen Vollsortimenter der veranschlagten Größenordnungen von 

rund 1.200 m² Gesamtverkaufsfläche eine maximale Flächenproduktivität von rund 4.400 Eu-

ro / m² realitätsnah. 

Auch die unterschiedlichen Lebensmitteldiscounter weisen hinsichtlich ihrer jeweiligen Flä-

chenproduktivität ein sehr breites Spektrum zwischen rund 3.300 und 7.400 Euro / m² Ver-

kaufsfläche auf
11

. Da bislang kein konkreter Betreiber feststeht, wird eine maximale Flächenpro-

duktivität von rund 7.200 Euro / m² ausgewiesen, die – ebenfalls unter Berücksichtigung der 

spezifischen örtlichen Gegebenheiten – als maximale Flächenproduktivität für einen Lebensmit-

teldiscounter an dem Vorhabenstandort angesetzt werden kann
12

. 

Im Einzelnen werden der Untersuchung die in Tabelle 1 dargestellten Verkaufsflächen und ge-

schätzten Umsätze zugrunde gelegt (differenziert nach Warengruppen). 

                                                

9

  Supermärkte zwischen 400 und 2.500 m² Verkaufsfläche 

10

  Hahn Gruppe, Retail Real Estate Report Germany 2017/2018, Entwicklung der Standortzahl und Flächenprodukti-

vität von Lebensmitteleinzelhändlern in 2016; S. 38 

11

  ebenda  

12

  ebenda 
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Tabelle 1: Mögliche untersuchungsrelevante Soll-Umsätze der Vorhabenvarianten  

 
Lebensmittel-

discounter 

Lebensmittel-

vollsortimenter 

Gesamtverkaufsfläche (in m²) 1.200 

Verkaufsfläche Nahrungs- und Genussmittel  

(in m²) 

1.000 

Flächenproduktivität Nahrungs- und Genussmittel 

(in Euro / m²) 

7.200 4.400 

prognostizierter Umsatz  

Nahrungs- und Genussmittel (in Mio. Euro) 

7,2 4,4 

Quelle: eigene Annahmen und Berechnungen 

Je nach Vorhabenvariante wäre ein Umsatzvolumen zwischen 4,4 bis maximal 7,2 Mio. Euro 

in der untersuchungsrelevanten Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel möglich. 



Städtebauliche Verträglichkeitsanalyse – Elter Straße / Schlehdornweg in Rheine  

 16 

4 Untersuchungsrelevante Angebots- und Nachfragesituation 

 

4.1 Definition des Untersuchungsraumes 

Die Abgrenzung des potenziellen Auswirkungsbereichs eines Vorhabens dient als Grundlage zur 

Analyse der untersuchungsrelevanten Wettbewerbssituation sowie zur Ermittlung des externen 

Nachfragepotenzials eines Standorts. 

Vor dem Hintergrund der immer weiter steigenden Mobilität für die Versorgung mit Bedarfsgü-

tern vollziehen sich räumliche Austauschbeziehungen zwischen Einzelhandelszentren und 

Wohnorten der Nachfrager. Ab spezifischen Raum-Zeit-Distanzen (Entfernung zum Einkaufs-

standort) nimmt jedoch die Bereitschaft der Kunden ab, diese aufzusuchen, weil wiederum an-

dere Zentren bzw. Wettbewerbsstandorte geringere Raum-Zeit-Distanzen bzw. eine höhere At-

traktivität aufweisen. Einfacher ausgedrückt bedeutet dies, dass mit zunehmender Entfernung 

zum Angebotsstandort die Kundenbindung immer weiter nachlässt. Aus diesem räumlichen 

Spannungsgeflecht resultiert schließlich ein Einzugsgebiet.  

Aufgrund der regelmäßigen Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs werden die Versor-

gungseinkäufe in nahversorgungsrelevanten Sortimenten üblicherweise möglichst in der Nähe 

des Wohnortes getätigt. Insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel besteht aufgrund der Re-

gelmäßigkeit der Versorgungseinkäufe und des üblicherweise dichten Angebotsnetzes eine hohe 

Distanzempfindlichkeit beim räumlichen Einkaufsverhalten der Kunden. 

Der Vorhabenstandort liegt, wie im vorstehenden Kapitel beschrieben, in einer solitären Lage im 

Stadtteil Gellendorf ohne funktionalen Bezug zu bestehenden zentralen Versorgungsbereichen. 

Es bestehen gute verkehrliche Anbindungen über die Elter Straße (B 475), die in diesem Ab-

schnitt als Hauptverbindungsachse zwischen der Rheiner Kernstadt und dem südlich gelegenen 

Ortsteil Elte fungiert. In Richtung Westen wirkt die Ems als städtebauliche Barriere, die den Ein-

zugsbereich des Standortes begrenzt. In Richtung Norden steht der Vorhabenstandort am ehes-

ten in Konkurrenz zu den Angeboten entlang der Osnabrücker Straße in den Stadtteilen Eschen-

dorf-Nord und Stadtberg. Dies betrifft insbesondere auch die Angebote in den zentralen Versor-

gungsbereichen „Basilika“ und „Eschendorf“. In Richtung Süden bilden die kleinteiligen Ange-

bote im Stadtteil Elte das nächstgelegene Nahversorgungsangebot. In Richtung Osten schließen 

sich bis zum Dortmund-Ems-Kanal bzw. zur A 30 vor allem Freiflächen an. 

Die räumlich-funktionalen Verflechtungen des Vorhabenstandortes werden sich angesichts der 

potenziellen Sortimentsstruktur und Dimensionierung des Planvorhabens, der untersuchungsre-

levanten Wettbewerbssituation im Umfeld sowie der genannten städtebaulichen und verkehrli-

chen Rahmenbedingungen vor allem auf die östlich der Ems liegenden Siedlungsbereiche zwi-

schen den Siedlungsbereichen um die Osnabrücker Straße (Stadtteile Eschendorf-Nord, Stadt-
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berg und Innenstadt-Ost) im Norden und dem Ortsteil Elte im Süden beschränken (s. Karte 2). 

Es ist anzunehmen, dass ein Großteil der Kunden des Planvorhabens aus dem Kerneinzugsgebiet 

Südesch / Eschendorf-Süd und Gellendorf selbst stammen würde, da hier ein enger räumlicher 

Bezug zwischen Wohnstandorten und potenziellem Angebotsstandort vorhanden ist. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass die potenzielle Kundenbindung mit zunehmender Entfernung zum Vor-

habenstandort aufgrund der Nähe zu konkurrierenden Nahversorgungsstandorten sowie erhöh-

ter Raumwiderstände sinkt. Dies gilt insbesondere für den nördlichen Teil des Untersuchungs-

raumes, d. h. die Siedlungsgebiete um die Osnabrücker Straße.  

Karte 2:  Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

 

Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende lizensiert gemäß CC BY-SA 

In dem oben beschriebenen engeren Gebiet um die potenziellen Vorhabenstandorte bietet der 

bestehende Netto-Markt an der Elter Straße derzeit das einzig nennenswerte Lebensmittelange-

bot an. Auch im südlich gelegenen Ortsteil Elte sind vor allem kleinteilige Angebotsstrukturen 

(Dorfladen, Bäcker etc) zur Versorgung der Bevölkerung des Ortsteils selbst vorhanden, so dass 

die im Bereich Südesch / Eschendorf-Süd / Gellendorf lebende Bevölkerung vor allem auf die 
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Angebote in den nördlich angrenzenden Siedlungsbereichen entlang der Osnabrücker Straße 

angewiesen ist. Die Untersuchung der städtebaulichen Verträglichkeit des Vorhabens erfordert 

daher eine Betrachtung der absatzwirtschaftlichen Umverteilungseffekte auch außerhalb des 

Kerneinzugsbereichs um den Vorhabenstandort. Mögliche räumlich-funktionale Verflechtungen 

können demnach auch für die Stadtteile Eschendorf-Nord, Stadtberg und Innenstadt-Ost sowie 

den benachbarten Ortsteil Elte angenommen werden, die aus dem Kerneinzugsgebiet um den 

Vorhabenstandort noch in ca. 3-5 PKW-Fahrminuten erreicht werden können. Darüber hinaus 

sind nennenswerte Kundenbindungen (und somit auch Umsatzumverteilungseffekte) aufgrund 

steigender Raumwiderstände und besserer Erreichbarkeit von Wettbewerbsstandorten unwahr-

scheinlich, da Bewohner mit Wohnsitz außerhalb des definierten Untersuchungsgebiets mit ho-

her Wahrscheinlichkeit mehrheitlich eine deutlich stärkere Orientierung auf andere Einkaufs-

standorte aufweisen.  

Zwar würden gewisse Kundenanteile eines potenziellen neuen Lebensmittelmarktes am Vorha-

benstandort (unter anderem durch sogenannte Streuumsätze aufgrund des Durchgangsverkehrs 

auf der Elter Straße) auch von außerhalb dieses Untersuchungsgebietes stammen, jedoch ist für 

solche Umsatzanteile eine große räumliche Streuwirkung möglicher Umverteilungseffekte anzu-

nehmen. Es ist daher nicht anzunehmen, dass das untersuchte Vorhaben in der potenziellen 

Größenordnung außerhalb des definierten Untersuchungsraumes relevante Veränderungen der 

Kaufkraftströme auslösen wird. 

4.2 Untersuchungsrelevante Nachfragesituation 

Zur Einordnung des potenziellen Vorhabens hinsichtlich möglicher absatzwirtschaftlicher und 

städtebaulicher Auswirkungen sind neben der Kenntnis der untersuchungsrelevanten Angebots-

strukturen speziell auch die Gegebenheiten auf der Nachfrageseite (zur Verfügung stehendes 

Kaufkraftpotenzial) von Bedeutung. Dabei wird auf sekundärstatistische Daten zur einzelhan-

delsrelevanten Kaufkraft des IfH Instituts für Handelsforschung GmbH, Köln zurückgegriffen. 

Diese werden bundesweit ermittelt und jährlich fortgeschrieben. Anhand der ansässigen Bevöl-

kerung und einzelhandelsrelevanten Kaufkraftdaten lässt sich das in einem Gebiet vorhandene 

Kaufkraftpotenzial im Einzelhandel insgesamt und warengruppenbezogen ermitteln. Im Folgen-

den werden die projektrelevanten Kennwerte in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel 

dargestellt. 

Wie im vorstehenden Kapitel beschrieben, besteht das potenzielle Versorgungsgebiet des Plan-

vorhabens im Wesentlichen aus dem Stadtbereich Südesch / Eschendorf-Süd / Gellendorf. Dort 

leben derzeit insgesamt rund 9.350 Einwohner, davon etwa 3.350 in Südesch, 3.650 in Eschen-

dorf-Süd und 2.350 in Gellendorf. Weitere rund 2.150 Einwohner leben im südlich angrenzen-

den Elte. Die größte Siedlungsdichte innerhalb des Untersuchungsgebiets besteht in den Stadt-

teilen Eschendorf-Nord (rd. 7.450 Einwohner) und Stadtberg (rd. 3.550 Einwohner).
13

 Aus die-

sen Siedlungsbereichen ist jedoch eine gute Erreichbarkeit der Angebote entlang der Osnabrü-

                                                

13

 Quelle: Stadt Rheine (Stichtag: 16.04.2018) 
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cker Straße gegeben, so dass die Einkaufsorientierung zum Vorhabenstandort hier sehr marginal 

ausfallen dürfte. 

Für die Stadt Rheine wird aktuell ein einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau von 95,2 (2017) 

ausgewiesen. Dieser Wert liegt somit knapp 5 % unter dem bundesdurchschnittlichen Indexwert 

(100). Die statistische Pro-Kopf-Kaufkraft in der projektrelevanten Warengruppe Nahrungs- und 

Genussmittel liegt bei rund 2.250 Euro
14

. Auf Basis der stadtteilbezogenen Einwohnerzahlen lässt 

sich für den Stadtbereich Südesch / Eschendorf-Süd und Gellendorf ein sortimentsspezifisches 

Kaufkraftvolumen von insgesamt 21,2 Mio. Euro in der Warengruppe Nahrungs- und Genuss-

mittel ermitteln.  

Der Vorhabenstandort liegt zentral innerhalb des Stadtbereichs Südesch, Eschendorf-Süd / Gel-

lendorf und ist aus diesen Stadtteilen etwa gleich gut zu erreichen. Das potenzielle Versor-

gungsgebiet des Vorhabens würde somit mindestens für die Hälfte der Bevölkerung der Stadt-

teile Südesch und Eschendorf-Süd genauso gut (oder besser) erreichbar sein, wie vergleichbare 

Anbieter entlang der Achse Osnabrücker Straße. Und auch für die Gellendorfer wäre dies wei-

terhin das nächstgelegene größere Angebot an Lebensmitteln. Insofern kann hier auf Basis der 

siedlungsstrukturellen und verkehrlichen Situation sowie der örtlichen Wettbewerbssituation ein 

funktionales Versorgungsgebiet von rund 5.850 Einwohnern mit einem sortimentsspezifischen 

Kaufkraftvolumen von 13,3 Mio. Euro definiert werden. 

Innerhalb des Untersuchungsraums gibt es zudem aktuelle Wohngebietsentwicklungen, die mit-

tel- bis langfristig zu weiterem sortimentsspezifischem Kaufkraftpotenzial führen werden. Am 

Vorhabenstandort selbst sollen ca. 60 Wohneinheiten entstehen und weitere ca. 40 Wohnein-

heiten in rund 500 m Entfernung (Luftlinie) im Bereich Dionysiusstraße / Heidackerstraße. Fer-

ner wird ein Wohngebiet mit ca. 750 Wohneinheiten auf dem Gelände der ehemaligen General-

Wever-Kaserne in rund 700 m Entfernung (Luftlinie) vom Vorhabenstandort geplant.
15

 Infolge 

der Realisierung der geplanten Wohneinheiten würde innerhalb des funktionalen Versorgungs-

gebiets ein zusätzliches Einwohnerpotenzial von mehr als 1.900 Einwohnern
16

 zur Verfügung 

stehen, welche ein zusätzliches sortimentsspezifisches Kaufkraftpotenzial von mehr als 

4 Mio. Euro generieren würden. 

In den darüber hinausgehenden Siedlungsbereichen ist von einer überwiegenden Einkaufsorien-

tierung auf alternative Wettbewerbsstandorte auszugehen. 

4.3 Projektrelevante Angebotssituation im Untersuchungsraum 

Ein Kernanliegen der vorliegenden Untersuchung ist die Analyse möglicher absatzwirtschaftlicher 

und städtebaulicher Auswirkungen des Vorhabens auf schützenswerte zentrale Versorgungsbe-

                                                

14

  inkl. Lebensmittelhandwerk 

15

  Angaben gemäß Stadt Rheine (Stand: 04 / 2018) 

16

  Die durchschnittliche Haushaltsgröße in der Stadt Rheine liegt gemäß IT.NRW bei 2,3 Personen. 
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reiche sowie die wohnortnahe Grundversorgung im Sinne von § 11 (3) der Baunutzungsverord-

nung. Darüber hinaus wurden jedoch flächendeckend auch die Verkaufsflächen aller weiteren 

untersuchungsrelevanten Angebotsstandorte erhoben und in die Analyse eingestellt (vgl. Kapi-

tel 2). 

Im definierten Untersuchungsraum (vgl. Kapitel 4.1) bestehen gegenwärtig 42 Einzelhandels-

betriebe, die Nahrungs- und Genussmittel als Hauptsortiment auf einer sortimentsspezifischen 

Verkaufsfläche von insgesamt mehr als 12.000 m² führen. Neben den größeren Lebensmittel-

anbietern zählen dazu auch zahlreiche Betriebe des Lebensmittelhandwerks (v. a. Backwaren-

verkauf) sowie Kiosks / Tankstellenshops. Der auf dieser Fläche erwirtschaftete Umsatz beträgt 

rund 47 Mio. Euro. 

Mit Blick auf eine konkrete Einordnung des Planvorhabens ist neben diesem vorwiegend quanti-

tativen Aspekt für den gesamten Untersuchungsraum jedoch vor allem auch eine Betrachtung 

der räumlichen Verteilung des bestehenden Einzelhandelsangebots in diesem Untersuchungsge-

biet von grundlegender Bedeutung. Dabei spielt insbesondere die Angebotskonzentration in na-

hegelegenen zentralen Versorgungsbereichen sowie in nahversorgungsrelevanten städtebaulich 

integrierten Streulagen (insbesondere auch im Nahbereich um die Vorhabenstandorte) eine ent-

scheidende Rolle. 

 Innerhalb des Stadtteils Südesch bietet aktuell lediglich der Netto-Markt im ehemaligen 

Nahversorgungszentrum Elter Straße ein umfangreiches Lebensmittelangebot an. Daneben 

existieren im Stadtteil ansonsten nur kleinteilige Angebote (u. a. Bäcker), so dass sich das 

sortimentsspezifische Angebotsvolumen auf etwas weniger als 800 m² Verkaufsfläche und 

einen Umsatz von rund 3,5 Mio. Euro beschränkt. Bei rund 3.350 Einwohnern im Stadtteil 

ergibt sich entsprechend eine sehr niedrige Verkaufsflächenausstattung von lediglich 

0,22 m² pro Einwohner. Dieser Wert liegt deutlich unter dem bundesdeutschen Referenz-

wert von 0,35-0,40 m² pro Einwohner und verdeutlicht das aktuelle sortimentsspezifische 

Angebotsdefizit in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel im Stadtteil. 

 Im Stadtteil Eschendorf-Süd ist aktuell kein größerer Lebensmittelanbieter vorhanden. Eine 

Bäckerei und der Anbieter Früchte-Eck bieten hier aktuell das einzige Angebot an Nahrungs- 

und Genussmitteln auf zusammen weniger als 200  m² Verkaufsfläche. 

 In Gellendorf ist aktuell kein Angebot in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel 

vorhanden. 

Die oben genannten Zahlen verdeutlichen das insgesamt in diesem Teilbereich der Stadt beste-

hende Angebotsdefizit in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel. 

 In Elte bieten vor allem ein Bäcker und ein Dorfladen ein Grundangebot an Lebensmitteln 

für die Bevölkerung an. Das sortimentsspezifische Verkaufsflächenvolumen beläuft sich auf 

etwas mehr als 200 m². 

 Das quantitativ umfangreichste Angebot an Nahrungs- und Genussmitteln innerhalb des de-

finierten Untersuchungsraumes besteht mit 13 Hauptsortimentsanbietern und einer Fläche 
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von rund 3.800 m² Verkaufsfläche aktuell im Stadtteil Eschendorf-Nord. In dem in diesem 

Stadtteil lokalisiertem zentralen Versorgungsbereich Grundversorgungszentrum Eschendorf 

führen vier Einzelhandelsbetriebe auf etwas weniger als 800 m² Verkaufsfläche Nahrungs- 

und Genussmittel als Hauptsortiment. Größter Anbieter in dem zentralen Versorgungsbe-

reich ist der Aldi-Markt gegenüber dem Gesundheitszentrum. Größte Anbieter im gesamten 

Stadtteil sind dagegen der K+K-Markt an der Sonnenstraße im westlichen Bereich und der 

östliche gelegene Rewe-Markt an der Osnabrücker Straße. Daneben befinden sich sowohl 

innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches als auch in Streulagen im Stadtteil weitere 

kleinteilige Anbieter wie Bäcker, Getränkeanbieter, Tankstellenshops oder spezialisierte 

Fachgeschäfte (internationale Lebensmittel). Mit rund 13,8 Mio. Euro entfällt knapp ein 

Drittel des untersuchungsrelevanten Umsatzes in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-

nussmittel im Untersuchungsraum auf Anbieter innerhalb des Stadtteils Eschendorf-Nord. 

 Das Angebot im westlich von Eschendorf-Nord liegenden Stadtteil Stadtberg umfasst rund 

3.100 m² Verkaufsfläche in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel. Der strukturell 

bedeutendste Angebotsstandort ist der zentrale Versorgungsbereich Basilika an der Osnab-

rücker Straße östlich der St.-Antonius-Basilika. Das Angebot an Nahrungs- und Genussmit-

teln innerhalb dieses im Masterplan Einzelhandel bzw. im Nahversorgungskonzept als Nah-

versorgungszentrum eingestuften Angebotsstandorts beträgt aktuell knapp 800 m² Ver-

kaufsfläche. Größter Anbieter ist ein Penny-Lebensmitteldiscounter, der durch mehrere 

kleinteilige Anbieter ergänzt wird.  

 Im westlich an Stadtberg und nördlich an Südesch angrenzenden Stadtteil Innenstadt-Ost 

ist vor allem der Real-Markt im östlichen Teil des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt 

untersuchungsrelevant. Aufgrund seiner innerstädtischen Lage innerhalb des Ems-

Einkaufszentrums hat dieser Anbieter eine über den Nahbereich hinausgehende Versor-

gungsfunktion und ist auch aus dem Stadtbereich Südesch / Eschendorf-Süd / Gellendorf in 

nur wenigen Fahrminuten zu erreichen. Insgesamt beträgt das untersuchungsrelevante Ver-

kaufsflächenangebot im Stadtteil Innenstadt-Ost rund 3.500 m² bei einem Umsatzvolumen 

von rund 11,7 Mio. Euro. 

Einen Überblick über die strukturprägenden Lebensmittelanbieter innerhalb des Untersuchungs-

gebiets bietet die nachfolgende Karte 3: 
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Karte 3: Darstellung der untersuchungsrelevanten Angebotssituation 

 

Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende lizensiert gemäß CC BY-SA 
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5 Absatzwirtschaftliche und städtebauliche Einordnung des Vor-

habens 

Im Folgenden soll geprüft werden, ob von dem Planvorhaben städtebaulich und / oder versor-

gungsstrukturell negative Auswirkungen auf die Versorgungsstrukturen im Untersuchungsraum 

ausgehen. 

In einem ersten Schritt werden dazu zunächst die durch das Planvorhaben hervorgerufenen po-

tenziellen absatzwirtschaftlichen Auswirkungen (Umsatzumverteilungseffekte) anhand der 

Berechnungen auf Basis eines Gravitationsansatzes modelltheoretisch abgebildet. Besonderes 

Augenmerk liegt dabei vor allem auf Umverteilungseffekten, die die zentralen Versorgungsbe-

reiche und Nahversorgungsstandorte des Untersuchungsraums und die dort verorteten Betriebe 

betreffen und somit zu negativen Veränderungen der dortigen Versorgungsstrukturen beitragen 

könnten. 

Diese sind jedoch nicht per se als negative städtebauliche Auswirkungen i.S.v. § 11 (3) BauNVO 

einzustufen, sondern vielmehr sind neben dieser rein quantitativen Einordnung des Planvorha-

bens vor allem die konkreten städtebaulichen Auswirkungen des Planvorhabens auf die örtliche 

Angebotsstruktur, d. h. für den Untersuchungsraum und speziell den dort vorhandenen zentra-

len Versorgungsbereichen und Nahversorgungsstandorten, näher zu betrachten. In einem zwei-

ten Schritt wird daher ggf. geprüft, ob anhand der ermittelten Umverteilungsquoten ein Um-

schlagen in städtebauliche und / oder versorgungsstrukturelle Auswirkungen zu erwarten ist 

(vgl. auch Ausführungen des Kapitels 2). 

5.1 Potenzielle absatzwirtschaftliche Auswirkungen 

Es ist zunächst davon auszugehen, dass durch die Realisierung des geplanten Lebensmittelanbie-

ters am Vorhabenstandort bestehenden Standorten im Untersuchungsraum Umsätze verloren 

gehen. Mit Hilfe eines Gravitationsmodells wird der projizierte Vorhabenumsatz im Untersu-

chungsraum umverteilt. Hierzu muss zunächst der Anteil des Vorhabenumsatzes festgelegt 

werden, der voraussichtlich im Untersuchungsraum umverteilungswirksam wird. Den An-

nahmen zur Umsatzherkunft liegen folgende Überlegungen zu Grunde: 

 Gemäß der einschlägigen Rechtsprechung
17

 ist es erforderlich, die Berechnung der mögli-

chen schädlichen Auswirkungen eines Vorhabens (u. a. Umsatzberechnungen) im Sinne ei-

ner realitätsnahen „Worst-Case-Betrachtung“ durchzuführen. Für den vorliegenden Fall 

bedeutet dies u.a., dass die anteilige Umverteilung innerhalb des Untersuchungsraums mög-

lichst hoch anzusetzen ist, um das maximale Ausmaß der zu erwartenden Auswirkungen ab-

zubilden. Dem liegt zudem die Annahme zu Grunde, dass Versorgungskäufe von Gütern des 

                                                

17

  u. a. sog. Preußen-Park-Urteil des OVG Münster: OVG NRW Az.: 7a D 60/99.NE vom 07. Dez. 2000, S. 53 ff. 

sowie OVG NRW Az. : 7 D 18/13.NE und 7 D 19/13.NE vom 02.10.2013 



Städtebauliche Verträglichkeitsanalyse – Elter Straße / Schlehdornweg in Rheine  

 24 

täglichen Bedarfs aufgrund der häufigen Nachfrage und daraus resultierenden Distanzemp-

findlichkeit in der Regel möglichst wohnortnah getätigt werden. 

 Das Planvorhaben soll innerhalb der Siedlungsbereiche des Stadtbereichs Südesch / Eschen-

dorf-Süd / Gellendorf vor allem Grundversorgungsfunktionen für die Bevölkerung dieser 

Stadtteile übernehmen. Innerhalb dieses Stadtbereichs Rheines liegt derzeit eine sehr geringe 

Angebotsausstattung (vgl. Kapitel 4) ohne nennenswerte Wettbewerber (mit Ausnahme des 

Netto-Markts an der Elter Straße) vor. Das bedeutet, dass neue Angebote in erster Linie zu 

zusätzlichen Kaufkraftbindungen an den Stadtbereich beitragen können und dementspre-

chend vor allem zu Umsatzumverteilungen innerhalb der bestehenden Angebotsstrukturen 

in benachbarten Stadtteilen führen werden. Entsprechend umfasst die Abgrenzung des Un-

tersuchungsraumes (vgl. Kapitel 4.1) auch die angrenzenden Stadtteile Elte, Eschendorf-

Nord, Stadtberg und Innenstadt-Ost.  

 Innerhalb des Stadtbereichs Südesch / Eschendorf-Süd / Gellendorf liegt derzeit eine ver-

gleichsweise niedrige Zentralitätskennziffer von etwa 0,19 vor. Das bedeutet, dass knapp 

80 % der sortimentsspezifischen Kaufkraft an Standorte außerhalb des Stadtbereichs ab-

fließt. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass aufgrund des durch die Vorhaben-

realisierung verbesserten und attraktiveren Angebotes ein großer Anteil des errechneten 

Soll-Umsatzes vor allem auch durch den Rückgewinn derzeit bestehender Kaufkraftabflüsse 

an Wettbewerbsstandorte außerhalb des Stadtbereichs Südesch / Eschendorf-Süd / Gellen-

dorf erwirtschaftet werden kann. In diesem Sinne wird für das Vorhaben – unter Berücksich-

tigung der siedlungsräumlichen Gegebenheiten sowie der zukünftigen Wohngebietsentwick-

lungen – ein potenzieller Kaufkraftrückgewinn von rund 15 % der bislang abfließenden 

Kaufkraft zugrunde gelegt. 

 Angesichts der üblicherweise vorherrschenden Distanzempfindlichkeit der Kunden beim Le-

bensmittelkauf und der erforderlichen realitätsnahen Worst Case-Betrachtung wird im Fol-

genden schließlich davon ausgegangen, dass der potenzielle Vorhabenumsatz in der Waren-

gruppe Nahrungs- und Genussmittel innerhalb des definierten Untersuchungsraumes voll-

ständig umverteilungswirksam wird. 

Die den nachfolgenden Berechnungen zu Grunde gelegten Werte tragen so den in der Ange-

botsanalyse dargelegten Rahmenbedingungen im Untersuchungsraum (vgl. Kapitel 4) Rech-

nung. Einen Überblick über das umverteilungsrelevante Umsatzvolumen gibt Tabelle 2. 
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Tabelle 2: Umverteilungsrelevanter Vorhabenumsatz in der Warengruppe Nahrungs- und 

Genussmittel 

 Lebensmittel- 

discounter 

Lebensmittel-

vollsortimenter 

prognostizierter Vorhabenumsatz (in Mio. Euro) 7,2 4,4 

- Kaufkraftrückgewinn (in Mio. Euro) 2,6 

= umverteilungsrelevanter  Umsatz (in Mio. Euro) 4,6 1,8 

Quelle: eigene Annahmen und Berechnungen 

Die potenziellen Umsatzumverteilungseffekte der beiden Vorhabenvarianten wurden gebiets-

scharf für alle Standorte bzw. Lagen sortimentsspezifisch errechnet und werden nachfolgend 

sowohl monetär als auch im Verhältnis zum derzeitigen sortimentsspezifischen Umsatz an den 

jeweiligen Standorten dargestellt. Dabei wird räumlich nach der jeweiligen städtebaulichen Lage 

der einzelnen Angebotsstandorte differenziert. Die Ergebnisse werden in der nachfolgenden Ta-

belle 3 zusammenfassend dargestellt: 
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Tabelle 3:  Mögliche Umsatzumverteilung in der Warengruppe Nahrungs- und Genuss-

mittel im Untersuchungsraum nach Vorhabenvarianten 

Standort 

Lebensmitteldiscounter 

1.200 m² 

Lebensmittelvollsortimenter 

1.200 m² 

anteilig  

in % 

absolut 

in Mio. € 

anteilig  

in % 

absolut 

in Mio. € 

Zentrale Versorgungsbereiche 

Innenstadt (östl. Teil) 11 % 0,1 4 % 0,4 

Grundversorgungszentrum Eschendorf 11 % 0,5 4 % 0,2 

Nahversorgungszentrum Basilika 11 % 0,4 4 %* 0,2 

städtebaulich integrierte Streulagen  

Stadtteil Elte * * * * 

Stadtteil Eschendorf-Nord 9 % 0,9 4 % 0,3 

Stadtteil Eschendorf-Süd * * * * 

Stadtteil Gellendorf * * * * 

Stadtteil Innenstadt-Ost 11 % 0,2 * * 

Stadtteil Stadtberg 12 % 0,9 5 % 0,4 

Stadtteil Südesch 15 % 0,5 6 % 0,2 

* Umsatzumverteilungen unter 0,1 Mio. Euro sind rechnerisch nicht plausibel nachweisbar und hinsichtlich möglicher 

städtebaulicher Auswirkungen nicht relevant  

Quelle: eigene Erhebungen und Berechnungen auf Basis der o. g. Eingangswerte 

Lebensmittelvollsortimenter 

 Im Falle der Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters zeigen die Berechnungsergebnis-

se monetäre Umsatzumverteilungen, die sich in einem Spektrum von weniger als 0,1 Mio. 

Euro bis maximal 0,4 Mio. Euro an einzelnen Standorten bewegen. Je nach erzieltem Ge-

samtumsatz der dort potenziell betroffenen Betriebe an den einzelnen Standorten resultiert 

dies in unterschiedlichen Umverteilungsquoten bis zu einem Maximum von 6 %.  

 Die ermittelten Werte fallen demnach moderat aus und liegen deutlich unterhalb einer kriti-

schen Größenordnung von etwa ab 7 - 10%. Eine nennenswerte absatzwirtschaftliche Be-

einträchtigung der bestehenden Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum kann ange-

sichts dieser Werte ausgeschlossen werden, so dass eine detailliertere Prüfung der Struktur 

und Stabilität der einzelnen Angebotslagen im Zentrum sowie an wohnortnahen Standorten 

unter städtebaulichen Gesichtspunkten entfallen kann. Ein Umschlagen der ermittelten ab-

satzwirtschaftlichen Auswirkungen in negative städtebauliche oder versorgungsstrukturelle 

Folgewirkungen ist nicht zu erwarten. Die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters mit 

1.200 m² Gesamtverkaufsfläche wäre vor diesem Hintergrund mit den bundesrechtlichen 

Rahmenvorgaben des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) kompatibel. 
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Lebensmitteldiscounter 

 Bezogen auf die einzelnen Standorte bzw. Lagekategorien zeigen die Berechnungsergebnis-

se im Falle der Ansiedlung eines Discounters monetäre Umsatzumverteilungen, die sich in 

einem Spektrum von weniger als 0,1 Mio. bis zu maximal 1,0 Mio. Euro an einzelnen 

Standorten bewegen. Je nach erzieltem Gesamtumsatz der dort potenziell betroffenen Be-

triebe an den einzelnen Standorten resultiert dies in unterschiedlichen Umverteilungsquo-

ten bis zu einem Maximum von 15 %. 

 Die Lebensmittelangebote in zentralen Versorgungsbereichen wären von Umsatzumvertei-

lungen betroffen, was sich in Umverteilungsquoten von bis zu 11 % der Bestandsumsätze 

der dort verorteten Betriebe äußert. 

 Auch für die städtebaulich integrierten Lagen im Bereich Osnabrücker Straße lassen sich 

Umverteilungsquoten bis maximal 12 % prognostizieren. Die höchste Umverteilungsquote 

ergibt sich mit 15 % – aufgrund der räumlichen Nähe – für die städtebaulich integrierte La-

ge im Stadtteil Südesch (derzeitiger Standort Netto).  

 Die ermittelten Werte erreichen somit in mehreren Fällen kritische Größenordnung von 

mehr als 10 %. Städtebauliche Beeinträchtigungen der bestehenden Angebotsstrukturen – 

insbesondere der zentralen Versorgungsbereiche – sowie versorgungsstrukturelle Auswir-

kungen können somit nicht ausgeschlossen werden, so dass zur Gewährleistung einer städ-

tebaulichen und versorgungsstrukturellen Verträglichkeit eine Verkaufsflächenreduzierung 

notwendig ist (vgl. dazu nachfolgendes Kapitel 5.2). 

5.2 Empfehlungen zur Verkaufsflächenreduzierung eines potentiellen Le-

bensmitteldiscounters 

Für die ursprünglich untersuchte warengruppenspezifische Verkaufsflächendimensionierung ei-

nes Lebensmitteldiscounters mit 1.200 m² Gesamtverkaufsfläche sind negative städtebauliche 

und versorgungsstrukturelle Auswirkungen nicht auszuschließen. Daher wird eine Reduzierung 

der betrieblichen und warengruppenspezifischen Verkaufsfläche empfohlen, um zum einen die 

absatzwirtschaftlichen Auswirkungen gegenüber den zentralen Versorgungsbereichen zu mini-

mieren und zum anderen negative versorgungsstrukturelle Auswirkungen, insbesondere im Hin-

blick auf die wohnungs- wie wohnortnahe Grundversorgung, ausschließen zu können.  

Bei einer Reduzierung der Gesamtverkaufsfläche auf rund 1.000 m², wodurch eine warengrup-

penspezifischen Verkaufsfläche in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel von rund 

800 m² resultiert, ergeben sich die nachfolgend dargestellten absatzwirtschaftlichen Auswirkun-

gen: 
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Tabelle 4:  Mögliche Umsatzumverteilung in der Warengruppe Nahrungs- und Genuss-

mittel im Untersuchungsraum bei reduzierter Vorhabendimensionierung 

Standort 

Lebensmitteldiscounter 

1.000 m² 

anteilig  

in % 

absolut 

in Mio. € 

Zentrale Versorgungsbereiche 

Innenstadt (östl. Teil) 8 % 0,7 

Grundversorgungszentrum Eschendorf 7 % 0,3 

Nahversorgungszentrum Basilika 7 % 0,3 

städtebaulich integrierte Streulagen  

Stadtteil Elte * * 

Stadtteil Eschendorf-Nord 6 % 0,6 

Stadtteil Eschendorf-Süd * * 

Stadtteil Gellendorf * * 

Stadtteil Innenstadt-Ost 7 % 0,1 

Stadtteil Stadtberg 8 % 0,6 

Stadtteil Südesch 10 % 0,3 

* Umsatzumverteilungen unter 0,1 Mio. Euro sind rechnerisch nicht plausibel nachweisbar und hinsichtlich möglicher 

städtebaulicher Auswirkungen nicht relevant  

Quelle: eigene Erhebungen und Berechnungen auf Basis der o. g. Eingangswerte 

Infolge der Verkleinerung der warengruppenspezifischen Verkaufsfläche in der Warengruppe 

Nahrungs- und Genussmittel reduzieren sich die Umsatzumverteilungen auf maximal 10 % 

(Südesch) bzw. auf regelmäßig zwischen 6 und 8 % an den untersuchungsrelevanten Angebots-

standorten. Eine detailliertere Prüfung der Struktur und Stabilität der einzelnen Angebotslagen in 

den zentralen Versorgungsbereichen sowie an wohnortnahen Standorten unter städtebaulichen 

Gesichtspunkten erfolgt im nachfolgenden Kapitel. 

5.3 Mögliche städtebauliche und versorgungsstrukturelle Folgewirkungen 

für die reduzierte Verkaufsflächendimensionierung 

Wie bereits im Rahmen der einleitenden Erläuterungen zur methodischen Vorgehensweise aus-

geführt (vgl. Kapitel 2), ist die Ermittlung der monetären bzw. prozentualen Höhe der absatz-

wirtschaftlichen Auswirkungen zwar ein wichtiger, aber nicht ausreichender Schritt bei der Beur-

teilung städtebaulich negativer Implikationen. Die errechneten Umsatzumverteilungsquoten dür-

fen jedoch nicht als Wettbewerbsschutz für bestehende Anbieter interpretiert werden und be-

deuten nicht, dass künftig keine Entwicklung in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel 
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mehr stattfinden kann. Stattdessen muss die absatzwirtschaftliche wie städtebauliche Verträg-

lichkeit des Vorhabens erst nach Berücksichtigung qualitativer und räumlicher Aspekte abge-

schätzt werden. 

Eine städtebaulich relevante Umsatzumverteilung liegt z. B. dann vor, wenn 

 eine wesentliche Änderung der Marktverhältnisse in Form von „flächendeckenden“ Ge-

schäftsaufgaben befürchtet werden muss, so dass die Versorgung der Bevölkerung nicht 

mehr gewährleistet ist
18

 bzw. 

 das jeweilige Vorhaben zu Ladenleerständen und so zu einer Verminderung der Vielfalt und 

Dichte des Warenangebotes sowie zu abnehmender Frequenz, zur Niveauabsenkung und 

damit zu einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des betroffenen zentralen Ver-

sorgungsbereiches führt
19

. 

Ein einschlägiges Urteil des Bundesverwaltungsgerichts interpretiert den in diesem Zusammen-

hang verwendeten Begriff der „Funktionsstörung“ eines zentralen Versorgungsbereiches als 

 Herbeiführung eines Zustandes der Unausgewogenheit, der zur Folge hat, dass der Versor-

gungsbereich seinen Versorgungsauftrag generell oder hinsichtlich einzelner Branchen nicht 

mehr in substanzieller Weise wahrnehmen kann.
 20

 

Insbesondere die Bedeutung absatzwirtschaftlich „betroffener“ Betriebe für den jeweiligen zent-

ralen Versorgungsbereich bzw. die wohnortnahe Grundversorgungsstruktur ist in diesem Zu-

sammenhang ausschlaggebend dafür, ob sich aus wettbewerblichen Auswirkungen negative 

städtebauliche Auswirkungen ergeben. Somit gilt es zu analysieren, wie die Anbieter in den 

zentralen Versorgungsbereichen bzw. im Siedlungsgefüge eingebettet sind und welche Bedeu-

tung sie für den jeweiligen zentralen Versorgungsbereich bzw. die wohnortnahe Grundversor-

gung in Rheine übernehmen. Bei der Bewertung eines möglichen Umschlagens absatzwirtschaft-

licher in städtebauliche Auswirkungen stehen daher folgende Aspekte im Vordergrund. 

 Lage im Stadtgefüge 

 Struktur des zentralen  

Versorgungsbereiches 

 Städtebauliche Qualität 

 Qualität der Läden, des Straßenrau-

mes 

 Einzelhandelsdichte 

 Magnetbetriebe 

 

                                                

18

  vgl. Fickert / Fieseler, BauNVO, 10. Auflage (2002), § 11 Rn. 21.1 m.w.N. 

19

  vgl. u. a. Janning (2005): Der Ausschluss des zentrenschädigenden Einzelhandels im unbeplanten Innenbereich, 

BauR 2005, 1723, 1725 

20

  BverwG 4 C 7.07 vom 11. Oktober 2007 
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Mögliche Auswirkungen im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt 

 Für die Innenstadt wurde im Falle der Ansiedlung eines Discounters mit einer reduzierten 

Größendimensionierung (1.000 m² Gesamtverkaufsfläche) am Vorhabenstandort eine unter-

suchungsrelevante Umsatzumverteilungsquote von 8 % ermittelt. Der bedeutendste Le-

bensmittelanbieter innerhalb des hier relevanten östlichen Teilbereichs der Innenstadt ist der 

Real-Markt im Ems-Einkaufszentrum am östlichen Pol der Innenstadt. Der Markt wirkt auf-

grund seines Kundenaufkommens als wichtiger Magnetbetrieb und Frequenzerzeuger inner-

halb dieses Polbereichs der Innenstadt. Dabei übernimmt er eine stabilisierende Funktion für 

sein Umfeld. Der östliche Polbereich der Innenstadt liegt jedoch deutlich abgesetzt von den 

übrigen Einzelhandelslagen der Innenstadt und weist teilweise strukturelle Schwächen auf, 

die sich in wiederkehrenden Leerständen und Trading-Down-Effekten an diesem Standort 

zeigen. Der Real-Markt sorgt hier für die Kundenfrequenzen, von denen auch umliegende, 

kleinteilige Ladenlokale innerhalb des Ems-Einkaufszentrums profitieren. Gleichzeitig über-

nimmt der Markt auch eine wichtige Nahversorgungsfunktion für das fußläufige Wohnum-

feld, da er in diesem Bereich den einzigen größeren Lebensmittelanbieter darstellt.  

 Dabei profitiert er jedoch auch durch die Lage innerhalb der Innenstadt und deren mittel-

zentralen Einzugsbereichs bzw. dem dadurch induzierten Kundenaufkommen. Insgesamt 

scheint der Markt am Standort vergleichsweise stabil. Ein Umschlagen der ermittelten ab-

satzwirtschaftlichen Auswirkungen in negative städtebauliche oder versorgungsstrukturelle 

Folgewirkungen ist demnach nicht zu erwarten. 

Mögliche Auswirkungen im Grundversorgungszentrum Eschendorf 

 Für das Grundversorgungszentrum Eschendorf wurde eine untersuchungsrelevante Um-

satzumverteilungsquote von 7 % ermittelt. Als Wettbewerber zu einem Lebensmitteldis-

counter zählt hier insbesondere der Lebensmittelanbieter Aldi. Im Vergleich zu dem Gutach-

ten aus dem Jahr 2015 wurde die Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs zwischen-

zeitlich verändert, wodurch der Standort des östlich gelegenen Rewe-Marktes nicht mehr 

Bestandteil des Zentrums ist. Dies ist das Ergebnis der durch den Stadtentwicklungsausschuss 

der Stadt Rheine (als zuständiger Fachausschuss) in der Sitzung am 28.10.2015 nach inten-

siver Diskussion beschlossenen Veränderung der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbe-

reiches Eschendorf.  

 Der Discounter Aldi nimmt eine wichtige, stabilisierende Funktion als Frequenzbringer ein, 

von dem auch die umliegenden kleinteiligen Anbieter profitieren. Zudem erfüllt er eine wich-

tige Nahversorgungsfunktion für die bevölkerungsreichen umliegenden Siedlungsbereiche 

des Stadtteils Eschendorf-Nord und verfügt über ausreichend Kaufkraftpotenzial im Nahbe-

reich. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass ein Umschlagen der ermittelten ab-

satzwirtschaftlichen Auswirkungen in negative städtebauliche oder versorgungsstrukturelle 

Folgewirkungen nicht zu erwarten ist. 

Mögliche Auswirkungen im Nahversorgungszentrum Basilika 

 Für das Nahversorgungszentrum Basilika wurde eine untersuchungsrelevante Umsatzumver-

teilungsquote von 7 % ermittelt. Als Wettbewerber zu einem Lebensmittelmarkt an den 
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Vorhabenstandorten ist hier vor allem der Lebensmittelanbieter Penny zu zählen, der derzeit 

den einzigen Lebensmittelmarkt innerhalb des Nahversorgungszentrums darstellt. 

 Innerhalb des Nahversorgungszentrums Basilika sorgt der Lebensmittelanbieter Penny für die 

notwendigen Besucherfrequenzen und nimmt eine wichtige, stabilisierende Funktion als 

Magnetbetrieb ein, von denen auch die umliegenden kleinteiligen Anbieter profitieren. Zu-

dem fungiert er als wichtiger Nahversorger für das unmittelbare Wohnumfeld im Stadtteil 

Stadtberg. Die errechnete Umverteilungsquote liegt bei 7 %, so dass eine relevante Beein-

trächtigung des Lebensmittelmarktes im Zentrum Basilika und die damit zusammenhängen-

den städtebaulichen Folgewirkungen für den zentralen Versorgungsbereich „Nahversor-

gungszentrum Basilika“ auszuschließen sind. 

Mögliche Auswirkungen auf die wohnortnahe Versorgung in integrierten Streulagen 

 Bezüglich der Anbieter an solitären Standorten an städtebaulich integrierten Standorten in-

nerhalb des Untersuchungsgebiets wurde für den Stadtteil Stadtberg eine Umsatzumvertei-

lungsquote von rund 8 % errechnet. Als Wettbewerber zu einem Lebensmitteldiscounter 

zählt hier insbesondere der Verbrauchermarkt K+K an der Osnabrücker Straße. Dieser 

Markt wurde nach Abriss und Neubau im Jahr 2016 wiedereröffnet und stellt einen der 

größten und modernsten K+K-Märkte im Filialnetz des Unternehmens dar. Eine Betriebs-

aufgabe ist daher nicht zu erwarten. 

 Hinsichtlich der ermittelten Umverteilungsquote von 10 % für den Stadtteil Südesch (beste-

hender Netto-Markt) wäre im Sinne der wohnortnahen Grundversorgung für die Bevölke-

rung abzuwägen, ob im Falle der Neuansiedlung eines Lebensmitteldiscounters diese Ange-

botsverschiebung durch Verdrängungseffekte zu einer Verbesserung der wohnortnahen 

Grundversorgung im Stadtbereich Südesch / Eschendorf-Süd / Gellendorf führen würde. 

Zwar liegt der Vorhabenstandort vergleichsweise zentral in dem bislang unterversorgten 

Stadtbereich, er wäre jedoch für weniger Bewohner fußläufig gut zu erreichen, als der be-

stehende Standort an der Elter Straße in Südesch. Insofern wäre mehr eine qualitative Ver-

besserung des Angebots (durch einen größeren und modernen Lebensmittelmarkt mit brei-

terem Sortiment) zu erwarten, als eine räumliche Verbesserung der Angebotssituation.  
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6 Kompatibilität der Vorhabenvarianten mit übergeordneten Pla-

nungen 

Neben der städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Verträglichkeit ist zudem zu untersu-

chen und nachzuweisen, ob bzw. dass das Vorhaben mit dem Masterplan Einzelhandel bzw. 

Nahversorgungskonzept der Stadt Rheine sowie den landesplanerischen Zielen und Grundsätzen 

zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels kompatibel ist. Diese Kompatibilitätsprüfung wird 

im Folgenden für einen Lebensmittelvollsortimenter mit maximal 1.200 m² Gesamtverkaufsflä-

che und für einen Lebensmitteldiscounter mit einer reduzierten Vorhabendimensionierung auf 

maximal 1.000 m² Gesamtverkaufsfläche durchgeführt, da für die in diesem Zusammenhang de-

finierten warengruppenspezifischen Verkaufsflächen die städtebauliche und versorgungsstruktu-

relle Verträglichkeit nachgewiesen werden konnte (vgl. Kapitel 5). 

6.1 Masterplan Einzelhandel bzw. Nahversorgungskonzept der Stadt Rheine 

Zur Steuerung der gesamtstädtischen Einzelhandelsentwicklung, zur Sicherung und Stärkung der 

kommunalen und regionalen Versorgungsfunktion, zur Konzentration der räumlichen Angebots-

struktur auf einzelne Zentren sowie zur Sicherung und Stärkung einer weitgehend flächende-

ckenden Grundversorgung enthält sowohl der Masterplan Einzelhandel (2012) als auch das 

vertiefende Nahversorgungskonzept (2015) für die Stadt Rheine Vor- und Maßgaben, die eine 

positive und zukunftsorientierte Entwicklung der Einzelhandels- und Zentrenstruktur in der Stadt 

gewährleisten sollen. 

Die im Masterplan und Nahversorgungskonzept formulierten Ziele sichern hierbei einerseits das 

Einzelhandelsangebot in den jeweiligen Stadtteilen und tragen andererseits – als übergeordnete 

Handlungsleitlinien – dazu bei, dass sich die gesamtstädtische Einzelhandelsstruktur Rheines po-

sitiv und zukunftsorientiert entwickelt. Im Sinne einer geordneten Stadtentwicklung ist es hierbei 

nicht das Ziel, den Wettbewerb im Einzelhandel zu verhindern; vielmehr gilt es, mögliche Ent-

wicklungen auf bestimmte, städtebaulich verträgliche Standorte bzw. Standortbereiche zu len-

ken, so dass sowohl neue als auch bestehende Betriebe davon profitieren. 

Folgende übergeordnete Ziele des politisch beschlossenen Masterplans Einzelhandel sowie des 

Nahversorgungskonzeptes sind für das avisierte Ansiedlungsvorhaben relevant
21

: 

 Erhaltung und Stärkung der Einzelhandelszentralität sowie der Funktionsvielfalt der In-

nenstadt und des Nebenzentrums in Mesum 

 hierarchisch gestuftes, aufgabenteiliges Netz von funktionsfähigen Versorgungszentren 

 Verkürzung der Wege 

                                                

21

  vgl. Junker und Kruse, Masterplan Einzelhandel für die Stadt Rheine, Dortmund, 2012: S. 97 ff. 
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 Erhaltung und Stärkung der wohnortnahen Grundversorgung insbesondere durch funk-

tionsfähige Grund- und Nahversorgungszentren 

Das Ziel der „Erhaltung und Stärkung der Funktionsvielfalt der Innenstadt und des Nebenzent-

rums in Mesum“ stellt in erster Linie auf die europäische Stadttradition und die herausgehobene 

Funktion innerstädtischer Geschäftszentren ab, die es durch die Ansiedlung zusätzlicher Einzel-

handelsnutzungen innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche zu schützen und zu entwickeln 

gilt. Von wesentlicher Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Sicherung der einzelhandels-

relevanten Versorgungsbedeutung, die dem jeweiligen zentralen Versorgungsbereich durch den 

Masterplan Einzelhandel bzw. das Nahversorgungskonzept zugewiesen wird.  

Wie eingangs erläutert, ist der Vorhabenstandort in städtebaulich integrierter Lage, jedoch au-

ßerhalb der definierten zentralen Versorgungsbereiche lokalisiert. Einen Beitrag zu einem „hie-

rarchisch gestuften, aufgabenteiligen Netz von funktionsfähigen Versorgungszentren“ kann das 

Ansiedlungsvorhaben prinzipiell „nur“ insoweit leisten, als dass es die Entwicklung der zentra-

len Versorgungsbereiche sowie deren Versorgungsfunktion nicht beeinträchtigt und dar-

über hinaus einen Beitrag zur „Erhaltung und Stärkung der wohnortnahen Grundversorgung“ 

leistet. Grundsätzlich sollten Betriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten insbeson-

dere auch in den zentralen Versorgungsbereichen konzentriert werden, um Einkaufswege zu 

minimieren (Stichwort „Stadt der kurzen Wege“), immobileren Bevölkerungsgruppen Zugang zu 

täglichen Bedarfsgütern zu ermöglichen sowie die Funktionsvielfalt der städtebaulichen Zentren 

zu erhalten. 

Zugleich können diese Betriebe aber auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche reali-

siert werden, um im gesamten Stadtgebiet eine wohnungsnahe (und somit auch fußläufige) 

und möglichst flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. Im Hinblick auf eine ausge-

wogene Grundversorgungsstruktur im gesamten Rheiner Stadtgebiet ist die Realisierung nahver-

sorgungsrelevanter Kernsortimentsanbieter (unter bestimmten Voraussetzungen; s. u.) somit 

prinzipiell sowohl innerhalb als auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche möglich. 

In Konkretisierung der zuvor genannten Ziele definieren der Masterplan Einzelhandel und das 

Nahversorgungskonzept für die Stadt Rheine Ansiedlungsregeln
22

, die die Steuerung von Einzel-

handelsbetrieben im Stadtgebiet erleichtern und die Transparenz bei der Entscheidung über po-

tenzielle Ansiedlungsvorhaben erhöhen sollen. Für das hier in Rede stehende Ansiedlungsvorha-

ben sind die Bestimmungen der Ansiedlungsregel über die Steuerung von Einzelhandelsbe-

trieben mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten
23

 einschlägig: 

„Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten werden zukünftig nur 

noch im Hauptgeschäftsbereich der Innenstadt, im Stadtteilzentrum Mesum, in den Grund- und 

Nahversorgungszentren sowie – je nach Lage und Verkaufsflächendimension – ausnahmsweise 

auch zur wohnortnahen Grundversorgung in den Siedlungsbereichen angesiedelt.“ 

                                                

22

  vgl. Junker und Kruse, Masterplan Einzelhandel für die Stadt Rheine, Dortmund, 2012: S. 146 ff. sowie Junker + 

Kruse, Nahversorgungskonzept für die Stadt Rheine, Dortmund, 2015: S. 35 ff 

23

  vgl. ebenda  
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(…) 

Einzelhandelsbetriebe können außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche in städtebaulich in-

tegrierten Lagen (z. B. in Mischgebieten und Allgemeinen Wohngebieten) möglich sein, wenn 

sie…  

 überwiegend der Nahversorgung der im Umfeld lebenden Bevölkerung dienen (d. h. der vo-

raussichtliche Soll-Umsatz des Betriebes eine realistische Kaufkraftabschöpfungsquote
24

 der 

sortimentsspezifischen Kaufkraft im funktional zugewiesenen Versorgungsgebiet (in der Re-

gel fußläufig erreichbares Wohnumfeld) nicht übersteigt), 

 städtebaulich in Wohnsiedlungsbereiche integriert sind, 

 auch fußläufig für möglichst viele Menschen erreichbar sind (i. d. R. 600 m-Distanz) und 

 Neuansiedlungen außerhalb einer 600 m-Zone um die zentralen Versorgungsbereiche liegen  

und somit keine negativen städtebaulichen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsberei-

che und die wohnortnahen Versorgungsstrukturen zu erwarten sind. 

[…] 

Eine generelle Kompatibilität mit dem Konzept ist – aufgrund der Lage des Vorhabenstandortes 

außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche – nicht gegeben. Allerdings kann durch die poten-

zielle Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes die flächendeckende, verbrauchernahe Grund- und 

Nahversorgung gestärkt werden, sofern die damit verbundenen Ansiedlungsvoraussetzungen 

erfüllt sind: 

 Die Ansiedlungsvoraussetzung zur sortimentsspezifischen Kaufkraftabschöpfung 

stellt im Wesentlichen auf die „reine Nahversorgungsfunktion“ des Vorhabens ab. Als 

Nahversorgungsbetrieb gilt demnach ein Anbieter, dessen zu erwartender Umsatz im 

Kernsortiment Nahrungs- und Genussmittel einen rechnerischen Anteil von rund 40 % 

des entsprechenden sortimentsspezifischen Kaufkraftpotenzials in seinem zu versorgen-

den Nahbereich (funktionales Versorgungsgebiet) nicht übersteigt. Gründe für eine sol-

che maximal erreichbare Abschöpfungsquote eines einzelnen Anbieters sind unter ande-

rem traditionelle Einkaufsbeziehungen zu anderen Standorten sowie die Ausdifferenzie-

rung des Lebensmitteleinkaufs. 

Gemäß dem Nahversorgungskonzept der Stadt Rheine ist als funktionales Versor-

gungsgebiet eines Standorts regelmäßig der Bereich zu definieren, den das Vorhaben 

fußläufig versorgen soll. In dünner besiedelten oder aufgelockerten Stadtbereichen kann 

jedoch nach Einzelfallprüfung von dieser Faustregel abgewichen werden. Im vorliegen-

den Fall ist aufgrund der konkreten städtebaulichen, verkehrlichen und wettbewerbli-

chen Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung der spezifischen örtlichen Gege-

benheiten eine Abweichung von dieser Faustregel sinnvoll und plausibel zu begründen: 

Wie in den vorstehenden Kapiteln dargelegt, ist im Stadtbereich Südesch / Eschendorf-

                                                

24

  Als Faustregel kann ein Einzelanbieter  - je nach lokaler Wettbewerbssituation - eine Kaufkraftabschöpfung von in 

der Regel rund 35 – 50 % erzielen. 
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Süd / Gellendorf mit Ausnahme des Netto-Markts an der Elter Straße derzeit kein grö-

ßerer Lebensmittelmarkt vorhanden und ein deutliches quantitatives, qualitatives und 

räumliches Angebotsdefizit an Lebensmitteln festzustellen. Die nächstgelegenen Wett-

bewerber sind weiter nördlich an der Osnabrücker Straße zu finden. Ein neuer Lebens-

mittelmarkt an dem Vorhabenstandort wäre für die Bewohner der Siedlungsbereiche 

von Gellendorf, Südesch und / oder Eschendorf-Süd potenziell der nahegelegenste Le-

bensmittelmarkt. In Kapitel 4.2 wurde daher bereits das funktionale Versorgungsgebiet 

definiert. Für den Vorhabenstandort konnte ein Versorgungsgebiet mit einem Bevölke-

rungspotenzial von knapp 6.000 Personen und einer sortimentsspezifischen Kaufkraft 

von etwa 13,3 Mio. Euro definiert werden. Unter Berücksichtigung der geplanten 

Wohngebietsentwicklungen würde sich die sortimentsspezifische Kaufkraft auf mehr als 

17 Mio. Euro höhen.  

Bei einer maximalen Kaufkraftabschöpfung von rund 40 % (Status Quo: rund 5,3 Mio. 

Euro; nach Realisierung der Wohngebietsentwicklungen: rund 7 Mio. Euro) würde – ein 

Lebensmittelvollsortimenter in der maximalen avisierten Größenordnung von rund 

1.200 m² Gesamtverkaufsfläche (vgl. Tabelle 1 auf S. 15) hier somit als Nahversor-

gungsbetrieb für dieses funktionale Versorgungsgebiet fungieren können.  

Ein potenzieller Lebensmitteldiscounter in der reduzierten Größenordnung von rund 

1.000 m² Gesamtverkaufsfläche liegt im Status quo zwar leicht über dem Orientie-

rungswert von 40 %, überschreitet diesen aber nicht wesentlich. Dies kann insbesonde-

re mit Blick auf die zukünftigen Wohngebietsentwicklungen im Umfeld des Vorhaben-

standortes (vgl. Kapitel 4.2) gerechtfertigt werden. 

 Die Lage des Vorhabenstandortes ist – wie in Kapitel 3 erläutert – als städtebaulich in-

tegriert einzustufen. Diese Ansiedlungsvoraussetzung ist für diesen Standort demnach 

erfüllt.  

 Das Ansiedlungskriterium der Lage außerhalb der 600 m - „Schutzzonen“ (fußläufiger 

Einzugsbereich) des / der nächstgelegenen zentralen Versorgungsbereiche unterstreicht 

den städtebaulichen Schutz der Zentren hinsichtlich der ihnen zugewiesenen Versor-

gungsfunktion. Diesem Ansiedlungskriterium liegt die Annahme zu Grunde, dass eine 

nicht nur unwesentliche Überschneidung der fußläufigen Einzugsbereiche insbesondere 

zu Lasten der in den zentralen Versorgungsbereichen ansässigen Lebensmittelanbieter 

geht und eine mögliche Geschäftsaufgabe dieser Magnetbetriebe weitere negative 

städtebauliche wie versorgungsstrukturelle Folgewirkungen für den betroffenen zentra-

len Versorgungsbereich nach sich ziehen könnte. Der fußläufige Einzugsbereich des 

Vorhabenstandortes weist jedoch keine Schnittmenge mit den Schutzzonen um zentrale 

Versorgungsbereiche auf, daher ist diese Ansiedlungsvoraussetzung, wie in der nachfol-

genden Karte 4 dargestellt, erfüllt. 
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Karte 4:  Entfernung des Vorhabenstandortes zu den „Schutzzonen“ um zentrale Ver-

sorgungsbereiche (Isodistanzen) im Untersuchungsraum 

 

Quelle: eigene Darstellung; Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende lizensiert gemäß CC BY-SA 

Insgesamt ist festzuhalten, dass eine Kompatibilität des Vorhabens (Lebensmittelvollsortimenter 

mit maximal 1.200 m² Gesamtverkaufsfläche und Lebensmitteldiscounter mit maximal 1.000 m² 

Gesamtverkaufsfläche) mit den Zielen und Grundsätzen des Masterplans sowie des Nahversor-

gungskonzeptes für die Stadt Rheine gegeben ist.  
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6.2 Landesplanerische Regelungen des LEP NRW 

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW)
25

 formuliert im Kapitel 6.5 

„Großflächiger Einzelhandel“ für die Ausweisung von Kern- und Sondergebieten für Vorhaben 

i. S. des § 11 (3) BauNVO mit zentrenrelevanten (inkl. nahversorgungsrelevanten) Kernsorti-

menten außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen die folgenden Festlegungen: 

1 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen 

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungs-

verordnung dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsberei-

chen dargestellt und festgesetzt werden. 

2 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten Kernsortimenten 

nur in zentralen Versorgungsbereichen 

Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 

Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur: 

- in bestehenden zentralen Versorgungsbereichen sowie 

- in neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen in städtebaulich integrierten Lagen, 

die aufgrund ihrer räumlichen Zuordnung sowie verkehrsmäßigen Anbindung für die 

Versorgung der Bevölkerung zentrale Funktionen des kurz-, mittel- oder langfristigen 

Bedarfs erfüllen sollen, dargestellt und festgesetzt werden. […] 

Ausnahmsweise dürfen Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunut-

zungsverordnung mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten auch außerhalb zentra-

ler Versorgungsbereiche dargestellt und festgesetzt werden, wenn nachweislich:   

- eine Lage in den zentralen Versorgungsbereichen aus städtebaulichen oder siedlungs-

strukturellen Gründen, insbesondere der Erhaltung gewachsener baulicher Strukturen 

oder der Rücksichtnahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild, nicht möglich ist und  

- die Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit nahver-

sorgungsrelevanten Sortimenten dient und  

- zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt wer-

den.   

3 Ziel Beeinträchtigungsverbot 

Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorha-

ben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Sortimen-

ten dürfen zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt 

werden. 

  

                                                

25

  Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) in Kraft getreten am 08. Februar 2017 
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In Bezug auf das avisierte Planvorhaben (als großflächiger Einzelhandelsbetrieb im Sinne des 

§ 11 (3) BauNVO) ist hierzu im Einzelnen auszuführen: 

1. Der Vorhabenstandort ist gemäß dem aktuell rechtskräftigen Regionalplan Münster-

land
26

 als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) ausgewiesen. 

2. Der Vorhabenstandort liegt nicht innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches. Die 

nächstgelegenen zentralen Versorgungsbereiche an der Osnabrücker Straße liegen je-

doch mehr als rd. 2 km entfernt. Eine möglichst wohnortnahe Versorgung der Rheiner 

Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs in Bezug auf den hier untersuchten 

Stadtbereich Südesch / Eschendorf-Süd / Gellendorf kann aufgrund der hohen Entfer-

nungen zu diesen zentralen Standorten nur sehr eingeschränkt gewährleistet werden. 

Innerhalb des besagten Stadtbereichs existieren aktuell keine zentralen Versorgungsbe-

reiche und darüber hinaus nur ein kleinerer Lebensmitteldiscounter. Hinsichtlich der im 

LEP NRW formulierten Ausnahmeregelung für Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrele-

vantem Kernsortiment außerhalb zentraler Versorgungsbereiche lässt sich in Bezug auf 

das Planvorhaben festhalten:  

a. Es handelt sich bei dem möglichen Vorhaben um einen Einzelhandelsbetrieb mit 

nahversorgungsrelevantem Kernsortiment laut Anlage 1, Kapitel 6.5 des LEP 

und Masterplan Einzelhandel der Stadt Rheine.  

b. Der Anteil der rein zentrenrelevanten Randsortimente (z. B. Haushaltswaren, 

wechselnde Aktionswaren) in dem geplanten Markt / Betriebstyp beträgt in der 

Regel deutlich weniger als 10 %. Insofern ist auch für die hier untersuchten Vor-

haben davon auszugehen, dass der Anteil der rein zentrenrelevanten Randsorti-

mente bei weniger als 10 % liegen wird. 

c. Ein Lebensmittelmarkt an dem Vorhabenstandort ist potenziell in der Lage Nah-

versorgungsfunktionen für die Bevölkerung der umliegenden Siedlungsbereiche 

zu übernehmen. Wie in Kapitel 3 dargestellt, wäre dieser Standort aus den an-

grenzenden Siedlungsbereichen fußläufig gut zu erreichen. Große Teile der um-

liegenden Siedlungsbereiche liegen innerhalb einer 600 m Fußwegdistanz zum 

Vorhabenstandort. Darüber hinaus ist dieser Standort auch für die Bevölkerung 

der darüber hinausreichenden Siedlungsbereiche des Bereichs Südesch / Eschen-

dorf-Süd / Gellendorf aufgrund der zentralen Lage innerhalb dieses derzeit un-

terversorgten Stadtbereichs vergleichsweise gut zu erreichen und würde für wei-

te Teile der Bewohner innerhalb dieses Bereichs den nächstliegenden Lebensmit-

telmarkt darstellen.  

d. Die nächstgelegenen Wettbewerbsstandorte an der Osnabrücker Straße sowie 

in der östlichen Innenstadt liegen mehr als 2 km entfernt. Schnittmengen der 

600 m – Wegedistanz um den Vorhabenstandort zu zentralen Versorgungsberei-

chen existieren nicht. Der Vorhabenstandort wäre demnach in der Lage, eine 

räumliche Versorgungslücke im Netz der wohnortnahen Grundversorgung in 

                                                

26

  Regionalplan Münsterland, aufgestellt am 16.12.2013 und bekannt gemacht am 27.6.2014 
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Rheine zu schließen. Zum funktionalen Versorgungsgebiet kann ein großer Teil 

der südlichen Siedlungsbereiche der Stadtteile Südesch und Eschendorf-Süd so-

wie der Stadtteil Gellendorf gezählt werden (vgl. Kapitel 4.2). 

Über Bushaltestellen der Linie C6 ist der Vorhabenstandort darüber hinaus auch 

mit dem ÖPNV zu erreichen, wenngleich dies beim Lebensmittelkauf in ländli-

chen Regionen eher von nachrangiger Bedeutung ist. 

e. Das geschätzte maximale Umsatzvolumen des Planvorhabens von rd. 5,8 Mi-

o. Euro (für einen Lebensmitteldiscounter mit einer reduzierten Vorhabendimen-

sionierung auf maximal 1.000 m² Gesamtverkaufsfläche) im Kernsortiment Nah-

rungs- und Genussmittel entspräche der sortimentsspezifischen Kaufkraft
27

 von 

rund 2.550 Einwohnern. Das Vorhaben erreicht eine Kaufkraftabschöpfung im 

funktionalen Versorgungsgebiet von 43 %. Es zeigt sich, dass ein potenzieller 

Lebensmitteldiscounter in der geplanten Größenordnung zwar leicht über dem 

Orientierungswert von 40 % liegt, diesen aber nicht wesentlich überschreitet. 

Dies kann insbesondere mit Blick auf die zukünftigen Wohngebietsentwicklun-

gen im Umfeld des Vorhabenstandortes (vgl. Kapitel 4.2) gerechtfertigt werden. 

Im Falle der Planvariante mit dem geringsten Soll-Umsatz von rund 4,4 Mio. Eu-

ro (1.200 m² großer Lebensmittelvollsortimenter) liegt die Kaufkraftabschöpfung 

des Vorhabens bei rund 33 %. Das bedeutet, dass beide Varianten – Lebensmit-

telvollsortimenter mit maximal 1.200 m² Gesamtverkaufsfläche und Lebensmit-

teldiscounter mit einer reduzierten Vorhabendimensionierung auf maximal 

1.000 m² Gesamtverkaufsfläche – an dem Vorhabenstandort rechnerisch in der 

Lage wären, ihren geschätzten Soll-Umsatz aus dem funktionalen Versorgungs-

gebiet (vgl. Kapitel 4.2) zu erwirtschaften, so dass diese überwiegend der Nah-

versorgung dienen würden. 

f. Schädliche Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche und die woh-

nortnahen Grundversorgungsstrukturen im Untersuchungsraum des Planvorha-

bens sind unter Berücksichtigung der als verträglich bewerteten Größenordnun-

gen (Lebensmittelvollsortimenter mit maximal 1.200 m² Gesamtverkaufsfläche 

und Lebensmitteldiscounter mit maximal 1.000 m² Gesamtverkaufsfläche) auszu-

schließen (vgl. Kapitel 5). 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte kann die in Ziel 2 Satz 3 formulierte Ausnah-

meregel des LEP NRW im Fall des Vorhabenstandortes für einen Lebensmittelvollsor-

timenter mit maximal 1.200 m² Gesamtverkaufsfläche und Lebensmitteldiscounter 

mit maximal 1.000 m² Gesamtverkaufsfläche als erfüllt betrachtet werden.  
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  Aktuell rund 2.250 Euro / Einwohner, vgl. Kapitel 4.2 
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3. Eine wesentliche Beeinträchtigung der zentralen Versorgungsbereiche im Untersu-

chungsraum des Planvorhabens ist unter Berücksichtigung der als verträglich bewer-

teten Größenordnungen (Lebensmittelvollsortimenter mit maximal 1.200 m² Ge-

samtverkaufsfläche und Lebensmitteldiscounter mit maximal 1.000 m² Gesamtver-

kaufsfläche) auszuschließen (vgl. Kapitel 5). 

Insgesamt ist festzuhalten, dass eine Kompatibilität des Planvorhabens an dem Vorhabenstand-

orte mit den landesplanerischen Zielen und Grundsätzen des LEP NRW unter Berücksichtigung 

der als verträglich bewerteten Größenordnungen (Lebensmittelvollsortimenter mit maximal 

1.200 m² Gesamtverkaufsfläche und Lebensmitteldiscounter mit maximal 1.000 m² Gesamtver-

kaufsfläche) gegeben ist.  
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7 Fazit 

Die Stadt Rheine strebt, wie im Masterplan Einzelhandel und im vertiefenden Nahversorgungs-

konzept der Stadt ausführlich dargelegt, eine nachhaltige Versorgung der Bevölkerung im Stadt-

gebiet durch zukunftsfähige zentrale Versorgungsbereiche und einem funktionsfähigen Netz 

von Nahversorgungsstandorten an. Die untersuchungsrelevante Marktanalyse (vgl. Kap. 4) zeigt 

diesbezüglich für den Stadtbereich Südesch / Eschendorf-Süd / Gellendorf aktuell ein Angebots-

defizit in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel auf. 

In Bezug auf das untersuchte Vorhaben der geplanten Ansiedlung eines großflächigen Lebens-

mittelmarktes sind im Rahmen einer realitätsnahen Worst Case-Betrachtung mit einer vollstän-

digen Umverteilung der prognostizierten Umsätze im Untersuchungsraum und unter Berücksich-

tigung eines potentiellen Kaufkraftrückgewinns die folgenden Untersuchungsergebnisse festzu-

halten: 

 Der Vorhabenstandort befindet sich in integrierter Lage im Bereich Elter Straße / Schleh-

dornweg im Rheiner Stadtteil Gellendorf. Der nächstgelegene Lebensmittelmarkt ist der Net-

to-Markt an der Elter Straße in etwa 1 km Entfernung (nördlich) im Stadtteil Südesch. 

 Da ein konkreter Betreiber oder eine Betriebsform (Discounter oder Vollsortimenter) nicht 

abschließend feststeht, wird bei den vorhabenbezogenen Annahmen zwischen der potentiel-

len Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters und eines Lebensmittelvollsortimenters unter-

schieden. In beiden Fällen ist die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel untersuchungs-

relevant, die das Kernsortiment darstellt und auf die rund 1000 m² Verkaufsfläche entfällt. 

 Im Hinblick auf das Vorhaben werden maximal zu erwartende, jedoch realitätsnahe Flä-

chenproduktivitäten angenommen, um die potenziellen Umsatzumverteilungen für den rea-

litätsnahen Worst Case zu berechnen. Dabei generiert ein potentieller Lebensmitteldiscoun-

ter in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel einen prognostizierten Umsatz von vo-

raussichtlich 7,2 Mio. Euro und ein Lebensmittelvollsortimenter von rund 4,4 Mio. Euro. 

 Im Rahmen der Verträglichkeitsanalyse konnte für die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsor-

timenter mit bis zu 1.200 m² Gesamtverkaufsfläche nachgewiesen werden, dass im Bereich 

Nahrungs- und Genussmittel – u.a. auch vor dem Hintergrund des Rückgewinns bislang ab-

fließender Kaufkraft sowie weiterem Einwohnerpotential durch zukünftige Wohngebietsen-

twicklungen – keine negativen städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Auswirkungen 

auf die zentralen Versorgungsbereiche und die Nahversorgungsstrukturen im Untersu-

chungsraum zu erwarten sind. 

 Für die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters mit bis zu 1.200 m² Gesamtverkaufsfläche 

ergeben sich erhöhte absatzwirtschaftliche Auswirkungen, so dass städtebauliche Beein-

trächtigungen der bestehenden Angebotsstrukturen – insbesondere der zentralen Versor-

gungsbereiche – sowie versorgungsstrukturelle Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden 

können. Zur Gewährleistung einer städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Verträg-
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lichkeit wird gutachterlicherseits eine Verkaufsflächenreduzierung um 200 m² auf maximal 

1.000 m² Gesamtverkaufsfläche empfohlen. 

 Die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters mit maximal 1.200 m² Gesamtverkaufs-

fläche oder eines Lebensmitteldiscounters mit einer reduzierten Vorhabendimensionierung 

auf maximal 1.000 m² an dem Vorhabenstandort ist sowohl mit dem Masterplan Einzelhan-

del bzw. dem Nahversorgungskonzept für die Stadt Rheine, als auch mit den landesplaneri-

schen Regelungen des LEP NRW oder den bundesrechtlichen Regelungen des § 11 (3) 

BauNVO vereinbar. 

 Zusätzliche Ansiedlungen eines kleinteiligen Nahversorgungsangebots (z. B. Bäcker, Kiosk 

etc.) bis max. 250 m² Gesamtverkaufsfläche im Zusammenhang mit dem Vorhaben wären 

aufgrund der absatzwirtschaftlich nachrangigen Bedeutung, die keine städtebaulichen Aus-

wirkungen vermuten lassen, ebenfalls unbedenklich und kompatibel zum Nahversorgungs-

konzept sowie bundes- und landesplanerischen Regelungen. Dabei sind Größenordnungen 

von maximal 50 m² Gesamtverkaufsfläche je Betriebseinheit (zzgl. Sitzplatzbereiche) als un-

kritisch zu bewerten. 


